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Vorwort

Vorwort

Die Kommunalpolitik ist die Keimzelle und die Schule der De-
mokratie, die Kommunen sind eine tragende Säule unseres 
föderalen Staatsaufbaus. Bei ihrer Finanzierung geht es um 
die Aufgaben, die den Bürger direkt, in seinen ureigensten In-
teressen betreffen: die gemeindliche Infrastruktur wie Straßen, 
Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen, Behörden, Kultur- und 
Sporteinrichtungen, aber auch Sozialleistungen wie Teile der 
Kosten der Unterkunft und weitere flankierende Hilfen. 

Ein wichtiger Bestandteil der Kommunalfinanzierung ist 
die Gewerbesteuer, die den Gemeinden über die Hebesät-
ze einen gewissen Handlungsspielraum verleiht. Jahrelang 
glich sie dem Anschein nach einem warmen Regen, der auf 
die Kommunen hinunterplätscherte, diese zu grünen Oasen 
des Wohlstands und des Aufschwungs werden ließ. Dieses 
Bild, so idyllisch es auch anmutet, war allerdings schon im-
mer geschönt. Denn der warme Regen erreichte längst nicht 
alle Kommunen. Ohnehin ist die Gewerbesteuer zur verläss-
lichen Finanzierung der Kommunen ungeeignet, denn die 
Gemeinden stellen im föderalen System die Ebene dar, die 
mit einer so konjunkturabhängigen Steuer wie der Gewerbe-
steuer am wenigsten leben können. Zudem wird das Gewer-
besteueraufkommen der einzelnen Kommune oft durch ein-
zelne (Groß-)Unternehmen bestimmt und ist damit stärkeren 
Schwankungen als die Gesamtwirtschaft ausgesetzt. 

Um dem entgegenzutreten hat der Gesetzgeber die 
Gewerbesteuer mit verstetigenden Elementen ausgestattet, 
der Hinzurechnung von Kostenelementen, die das Aufkom-
men stabilisieren und auch in Krisenzeiten Einnahmen für 
die Kommunen gewähren sollen. Damit ist der systemimma-
nente Konstruktionsfehler der Gewerbesteuer offengelegt: 
die Gemeinden sind auf stabile, konjunkturunabhängige Ein-
nahmen angewiesen, Wirtschaftende hingegen, von Indus-
trieunternehmen bis zum Einzelhandel, haben ein genauso 
existenzielles und berechtigtes Interesse daran, in Krisen-

zeiten, wenn sie Verluste erzielen, nicht noch zusätzlich durch 
Gewerbesteuerzahlungen belastet zu werden.

Dieser Konstruktionsfehler widerstreitender Interessen 
haftet der Gewerbesteuer an. Angesichts der aktuellen Kri-
se, der Konjunkturabhängigkeit der Gewerbesteuer und dem 
verzweifelten Bedarf vieler Kommunen an mehr finanzieller 
Handlungsfähigkeit, wäre das Momentum da, sich mit der 
Eignung der Gewerbesteuer als Finanzquelle der Gemeinden 
auseinanderzusetzen und Alternativen zu überdenken. Denn 
wenn selbst in guten Zeiten die Gewerbesteuer keine zuver-
lässige Einnahmequelle ist, so gilt das erst recht in schlechten 
Zeiten. In den langen Jahren des Aufschwungs war der Re-
formeifer im Steuerrecht begrenzt. Die großen Reformpläne 
gehörten der Vergangenheit an, statt zu reformieren wurde 
allenfalls modernisiert und das auch nur in winzig kleinen 
Schritten, die nicht unbedingt immer auf ein klares Ziel aus-
gerichtet waren. Diese zunehmende Orientierungslosigkeit in 
der Steuerpolitik gilt es zu überwinden und die Finanzierung 
der Kommunen, wie auch das Steuersystem insgesamt, mo-
dern aufzustellen. Wenn der Weg dann klar ist, kann er auch 
in kleinen, überschaubaren Schritten begangen werden. 

Wir danken der informedia-Stiftung für die Förderung 
dieser Publikation. 

Prof. Dr. Michael Eilfort

Vorstand  
der Stiftung Marktwirtschaft

Vorstand  
der Stiftung Marktwirtschaft

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
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Einleitung

1 Einleitung

Angesichts der Corona-Pandemie stehen die Kommunal-
finanzen (wieder einmal) auf der politischen Agenda. Die 
finanziellen Zusatzbelastungen aufgrund der Krise, verbun-
den mit teils dramatisch einbrechenden Einnahmen und ho-
hen Schuldenbergen, stellen viele Kommunen vor große 
Schwierigkeiten, ihre Aufgaben adäquat zu erfüllen.1 
Die aktuelle Krise kann allerdings nicht verbergen, dass auch 
in den letzten Jahren des Aufschwungs zu viele Kommunen 
den Anschluss verloren haben und ihren Verpflichtungen aus 
eigener Kraft nicht mehr nachkommen konnten. Und dies, 
obwohl es in den letzten Jahren beim Gewerbesteuerauf-
kommen – als eine der Haupteinnahmequellen der Kommu-
nen – nur eine Richtung gab: Es ging nach oben. Für das 
Jahr 2018 wurde ein neuer Rekord von 55,8 Milliarden Euro 
für das Brutto-Gewerbesteueraufkommen gemeldet.2 Doch 
bereits 2019 zeichnete sich vorsichtig eine Trendwende ab. 
Das Gewerbesteueraufkommen verringerte sich – auf hohem 
Niveau – leicht auf 55,4 Milliarden Euro. Für 2020 ist hingegen 
angesichts der Corona-Pandemie und den getroffenen, ein-
schneidenden Maßnahmen mit einem Absturz des Gewerbe-
steueraufkommens auf 41,7 Mrd. Euro zu rechnen.3  

Damit ist auch der Elefant im Raum benannt, den jeder 
sieht, aber über den keiner spricht: die Unzulänglichkeit 
der Gewerbesteuer. Für die Gemeinden ist die Gewer-
besteuer eine der – wenn nicht die – wichtigste Einnah-
mequelle. Gleichzeitig ist die Gewerbesteuer wohl die am 
häufigsten kritisierte Steuer im deutschen Steuersys-
tem. Zum einen belastet sie die Unternehmen inzwischen 
regelmäßig stärker als die Körperschaftsteuer und führt zu 

erheblichen Wettbewerbsverzerrungen. Zum anderen ist sie 
für die Kommunen – trotz aller Bemühungen, das Aufkom-
men zu verstetigen – keine verlässliche Einnahmequelle. 
Brechen die Gewinne ein, dann bricht auch das Gewerbe-
steueraufkommen ein. Gerade in Krisenzeiten, wenn die ge-
meindlichen Ausgaben eher zunehmen, ist diese Prozyklität 
der Gewerbesteuer ein immenses Problem für die Kommu-
nen (vgl. Abbildung 1 zum schwankenden Aufkommen im 
Konjunkturverlauf). Dennoch hat die Gewerbesteuer – das 
erste einheitliche Gewerbsteuergesetz erging im Rahmen 
der Realsteuerreform 19364 – beachtliche Beharrungskräfte 
und ihre Befürworter sträuben sich bislang erfolgreich gegen 
jegliche Reformbestrebung. Zuletzt scheiterte im Jahr 2011 
der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble mit 
einem behutsamen Reformvorstoß, allerdings erst in letz-
ter Minute an einem einzelnen Oberbürgermeister und Ver-
bandspräsidenten.5 Seitdem erscheint die Gewerbesteuer 
noch unverbesserlicher und jeder Reformversuch zumindest 
in guten Zeiten aussichtslos. 

Die aktuelle Krise zeigt die erheblichen Schwächen der 
Gewerbesteuer besonders deutlich auf. Zugleich kann sie 
aber auch eine echte Chance bieten, die Gewerbesteu-
er zu reformieren und die Kommunalfinanzen auf neue, 
tragfähigere Füße zu stellen. Vor diesem Hintergrund unter-
sucht die vorliegende Studie die strukturellen Schwächen der 
Gewerbesteuer und entwickelt darauf aufbauend Lösungs-
ansätze, so dass die Unternehmen in einer Rezession nicht 
zusätzlich belastet werden, gleichzeitig aber der Finanzbedarf 
der Kommunen verlässlich gedeckt wird. 

1     Vgl. Bertelsmann Stiftung (2019) in Bezug auf die hohen Kassenkredite.
2     Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 30.09.2019 – 331/19. Gewerbesteueraufkommen netto, d.h. nach Abzug der Gewerbesteuerumlage 46,8 

Mrd. Euro.
3     Vgl. BMF (2020).
4     Vgl. Gewerbesteuergesetz vom 01.12.1936, RGBl. 1936, 979. 
5     Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 09.06.2011 „Gewerbesteuer-Reform scheitert: Kommunen klammern sich an ihren Schatz“, https://www.sueddeutsche.de/

geld/gewerbesteuer-reform-scheitert-kommunen-klammern-sich-an-ihren-schatz-1.1106664, zuletzt abgerufen am 03.06.2020.

Abbildung 1: 
Einnahmen der Gemein-
den und Gemeindever-
bände aus der Gewerbe-
steuer (netto) 

(Kernhaushalte ohne Stadtstaaten) 
Flächenländer insgesamt in Euro 
je Einwohner*

Quelle: Statistisches Bundesamt/
BMF.

*  Einwohner per 30.06. des Jahres. Aufgrund der Volkszählung (Zensus 2011) wurden die Bevölkerungszahlen 
   durch das Statistische Bundesamt neu festgestellt.
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Grundlagen der gemeindlichen Selbstverwaltung

6     Wissenschaftliche Dienste des Bundestags (2014). Die Begrifflichkeiten der Aufgaben unterscheiden sich je nach Bundesland und tragen so zur Verwirrung bei.

2 Grundlagen der gemeindlichen Selbstverwaltung 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderaler Bundes-
staat und gliedert sich in Bund und Länder. Die Kommunen 
bilden formal keine eigene föderale Ebene, sondern sind 
Teil der Länder. Dennoch haben die Gemeinden mit dem in 
Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG) garantierten Recht der 
Selbstverwaltung eine gewisse Eigenständigkeit.  

Hinter der gemeindlichen Selbstverwaltung steckt der 
Gedanke, dass die Bürger die Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft selbst regeln und verwalten sollten. Unterschie-
den wird dabei zwischen eigenen bzw. freiwilligen Aufgaben, 
pflichtigen Aufgaben und sog. Auftragsangelegenheiten.6 Je 
nach Art der Aufgabe unterscheiden sich die Gegebenheiten 
für die Gemeinde: Freiwillige Aufgaben kann die Gemein-
de nach Belieben übernehmen und regeln. Im Bereich der 
Pflichtaufgaben muss die Gemeinde tätig werden, ist aber in 
der Ausgestaltung frei. Bei Auftragsangelegenheiten ist die 
Gemeinde an die Vorgaben und Weisungen der übergeord-

2.1 Die Kommunen im Staatsaufbau
Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz:  

„Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, 
alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im 
Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu re-
geln. Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen 
ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe 
der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Die Ge-
währleistung der Selbstverwaltung umfasst auch die 
Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung; zu 
diesen Grundlagen gehört eine den Gemeinden mit 
Hebesatzrecht zustehende wirtschaftskraftbezogene 
Steuerquelle.“

neten Behörde gebunden und unterliegt einer umfassenden 
Fachaufsicht. Einen Überblick über die Aufgaben der Kom-
munen gibt Abbildung 2. 

Abbildung 2: 
Die Aufgaben der Kommune

Quelle: eigene Darstellung.

Eigene bzw. freiwillige 

Angelegenheiten

z.B.: Sportanlagen, Bibliotheken, 

Theater, Wirtschaftsförderung

Pflichtige Angelegenheiten bzw. 

weisungsfreie Pflichtaufgaben

z.B.: Abwasserentsorgung, Feuer-

wehr, Gemeindewahlen, Schulen

Auftragsangelegenheiten bzw. 

Pflichtaufgaben nach Weisung

z.B.: Bauaufsicht, Meldeverwaltung, 

Gefahrenabwehr

Kommune

Teil der Selbstverwaltungsgarantie Ursprüngliche Aufgaben des Bundes/ 
Landes, den Gemeinden von diesen 

zur Ausführung übertragen

Unterliegen der Rechtsaufsicht des Landes, 
d.h. geprüft wird die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Unterliegen der Fachauf-
sicht des Landes, geprüft wird 

Recht- und Zweckmäßigkeit des 
Verwaltungshandelns 
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dürfen Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufgaben nicht 
übertragen werden.“ Dieses Durchgriffsverbot zeigt Wirkung, 
allerdings gelten die alten Aufgabenübertragungen (mit Aus-
nahmen) nach Maßgabe des Art. 125 a Abs. 1 Satz 1 GG 
weiterhin.  Unberührt bleibt auch insbesondere die Befugnis 
der Länder, ihren Kommunen die Ausführung von Bundesge-
setzen – und erst recht Landesgesetzen – zu übertragen.11  

Die Stellung der Gemeinden wird durch die kommunale Fi-
nanzautonomie gestärkt. Die Kommunen verfügen über un-
terschiedliche Einnahmequellen, die sich in der Regel wie 
folgt zusammensetzen: Steuern, Beiträge, Gebühren, Zuwei-
sungen und sonstige Erträge (vgl. Abbildung 3). 

Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfasst nach 
dem Willen des Verfassungsgebers auch die Grundlagen 
der finanziellen Eigenverantwortung. Zu diesen gehört eine 
den Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende wirt-
schaftskraftbezogene Steuerquelle (Art. 28 Abs. 2 GG). 
Diese Funktion wird gegenwärtig von der Gewerbesteuer 
ausgefüllt. Näheres zur Erhebung der Gewerbesteuer regelt 
das Gewerbesteuergesetz (GewStG). 

Das Ausmaß der kommunalen Finanzautonomie kann 
nicht unabhängig von der Aufgabenverteilung gesehen wer-
den. So wäre die Forderung nach mehr Steuerautonomie 
für die Kommunen nur begrenzt hilfreich, wenn gleichzeitig 
die dadurch entstehenden finanziellen Spielräume durch 
neue Aufgabenzuweisungen überlagert würden.12 Dies wi-
derspricht auch dem Konnexitätsprinzip, demzufolge die 
Verknüpfung der Aufgaben- und Ausgabenkompetenz und 
damit die Übereinstimmung der politischen Entscheidungs- 
und Kostenträger staatlicher Leistungen einzuhalten ist („Wer 
bestellt, bezahlt“).13

Grundlagen der gemeindlichen Selbstverwaltung

7     Vgl. BVerfG (1988).  
8     Vgl. BVerfG (1988).  
9     Vgl. Ruthig/Storr (2008), S. 90 (Fn. 401). 
10   Vgl. Wendt (1995). 
11   Vgl. Gröpl in Gröpl/Windhorst/von Coelln (2017), Art. 84 Rz. 9 und 10.
12   Vgl. Scherf (2019). 
13   Vgl. Scherf (2010). 

2.2 Probleme der kommunalen 
 Selbstverwaltung

Die Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und insbe-
sondere Kommunen ist nicht unstrittig. Auf der einen Seite 
gibt es eine Neigung, Aufgaben durch Gesetz „hochzuzo-
nen“, d.h. vor allem aus Effizienz- und Kostengründen auf 
eine höhere Ebene zu hieven und den Aufgabenbereich der 
Gemeinden zu beschränken. Dem setzt das Bundesverfas-
sungsgericht in ständiger Rechtsprechung Grenzen.7 Den 
Kommunen müsse ein Kernbereich eigener Kompetenz 
verbleiben, insbesondere: Gebietshoheit, Satzungshoheit, 
Finanzhoheit, Abgabenhoheit, Personalhoheit, Organisati-
onshoheit, Planungshoheit und Daseinsvorsorge.8 Das Ziel 
der Verwaltungsvereinfachung, Zuständigkeitskonzentration 
und  Wirtschaftlichkeit rechtfertige das „Hochzonen“ nicht. 
Der demokratische und politische Aspekt der Beteiligung der 
Bürger an der Erledigung ihrer öffentlichen Aufgaben steht 
derartigen ökonomischen Argumenten entgegen.9 

Auf der anderen Seite ist aus Sicht der Gemeinden die 
Übertragung neuer Aufgaben häufig ebenfalls problematisch. 
Die Übertragung zusätzlicher Pflicht- und Auftragsangele-
genheiten ohne ausreichende Kostendeckung (durch den 
Bund) schränkt Gemeinden (und Länder) in ihrer finanziellen 
Handlungsfähigkeit stark ein und bringt viele Gemeinden an 
den Rand ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit, wenn nicht gar 
darüber hinaus.10 Viele Gemeinden können ihren eigentlichen 
Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung nur noch be-
grenzt nachkommen. Dabei bleiben insbesondere die frei-
willigen Aufgaben auf der Strecke, die die Attraktivität  einer 
Kommune maßgeblich beeinflussen können. Um dem entge-
genzutreten wurde im Rahmen der Föderalismusreform das 
Grundgesetz in Art. 84 Abs. 1 und Art. 85 Abs. 1 GG je-
weils um den folgenden Satz ergänzt: „Durch Bundesgesetz 

2.3 Kommunale Finanzautonomie
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Grundlagen der gemeindlichen Selbstverwaltung

Abbildung 3: 
Die Einnahmequellen der Gemeinden

Quelle: eigene Darstellung.
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14   BMF (2019b), S. 13.
15   Die Gewerbesteuerumlage ist der Teil der Gewerbesteuer, der von den Gemeinden an den Bund und die Länder abgeführt wird. 2019 betrug die Gewerbe-

steuerumlage 8,2 Mrd. Euro, so dass die den Gemeinden verbleibende Gewerbesteuer 47,3 Mrd. Euro betrug.
16   Hier und im Nachfolgenden: Statistisches Bundesamt (destatis), https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Steuereinnahmen/Tabellen/steuerhaus-

halt-kassenmaessige-steuereinnahmen-vor-steuerverteilung.html, zuletzt abgerufen am 05.05.2020.

3 Die Finanzlage der Kommunen

Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer steht den Gemeinden 
zu, mit einer Umlage zur Beteiligung von Bund und Ländern 
(Art. 106 Abs. 6 GG). Die Berechnung und Aufteilung zwischen 
Bund und Länder wird durch § 6 Gemeindefinanzreformgesetz 
bestimmt. Die Gewerbesteuerumlage ist der „finanzpolitische 
Preis“14 für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommen-
steuer und soll die Mindereinnahmen des Bundes und der 
Länder ausgleichen. Die Gemeinden erhalten 15 Prozent des 
im Gebiet ihres Landes anfallenden Aufkommens an Lohn- 
und veranlagter Einkommensteuer (Art. 106 Abs. 5 GG) – die 
Finanzströme werden zunehmend verworrener.

Bei Betrachtung des jährlichen Steueraufkommens 
scheint der Anteil der Gewerbesteuer im Vergleich zum ge-
samtstaatlichen Steueraufkommen zunächst gering. Im Jahr 
2019 beträgt das Gewerbesteueraufkommen brutto, d.h. vor 

Gewerbesteuerumlage15, ca. 55,4 Milliarden Euro.16 Ange-
sichts des gesamtstaatlichen Steueraufkommens von 799,3 
Milliarden Euro, dem Aufkommen der Umsatzsteuer (ein-
schließlich Einfuhrumsatzsteuer) von 243,3 Milliarden Euro 
und dem Lohnsteueraufkommen von 219,7 Milliarden Euro 
wirkt der Betrag bescheiden. 

Doch vom gemeindlichen Steueraufkommen in Höhe 
von 114,9 Milliarden Euro macht die Gewerbesteuer einen 
wesentlichen, wenngleich schwankenden Anteil aus (vgl. Ab-
bildung 4 zu den kumulierten Steuereinnahmen). Bereits in der 
Finanzkrise hat sich die Volatilität der Gewerbesteuer deut-
lich gezeigt (vgl. Abbildung 4 mit dem deutlichen Einbruch bei 
den Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2009). Trotz aller Ver-
suche, das Aufkommen der Gewerbesteuer durch ertragsun-
abhängige Elemente (d.h. die Hinzurechnung von Kostenele-
menten, vgl. Kapitel 4) zu verstetigen, bleibt das Aufkommen 
volatil und krisenanfällig. Die Krisenanfälligkeit der Gewerbe-
steuer wird durch die unterschiedliche steuerliche Einordnung 
der Unternehmen noch verstärkt. Längst nicht alle Unterneh-

3.1 Steueraufkommen und weitere 
 Einnahmen 

Abbildung 4: 
Steueraufkommen der 
Gemeinden (kumuliert)

Quelle: Statistisches Bundesamt.
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Übrige Gemeindesteuern
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Die Finanzlage der Kommunen

men unterliegen der Gewerbesteuer. So wird – auf Ebene 
der Kommune – das Gewerbesteueraufkommen oft nur von 
einigen wenigen Unternehmen getragen und erweist sich so 
doppelt als konjunkturabhängig, denn sogar konjunkturelle 
Einbrüche in einzelnen Branchen können dazu führen, dass 
das Gewerbesteueraufkommen erheblich beeinträchtigt wird.   

höchste Steuereinnahmekraft

0

München (Landkreis), BY
Coburg, BY

Frankfurt am Main, HE
Main-Taunus-Kreis, HE
Dahme-Spreewald, BB
Dingolfing-Landau, BY

Mettmann, NRW
München (Stadt), BY

Regensburg, BY
Altötting, BY

1.000 2.000 3.000 4.000

niedrigste Steuereinnahmekraft

Erzgebirgekreis, SN
Nordhausen, THÜ

Elbe-Elster, BB
Vorpommern/Greifswald, MV

Görlitz, SN
Kyffhäuserkreis, ST 

Stendal, ST
Altenburger Land, THÜ

Halle (Saale), ST
Mansfeld-Südharz, ST

0 1.000 2.000 3.000 4.000

Abbildung 5: 
Liste der zehn kreisfreien Städte und Gesamtkreise mit der jeweils höchsten bzw. niedrigsten gesamten Steuereinnahmekraft 
2017 (in Euro je Einwohner)

Quelle: Bertelsmann Stiftung / Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Selbst in guten Zeiten ist die Gewerbesteuer kein ver-
lässlicher Partner für (alle) Kommunen. Bereits im Vergleich 
auf Bundesländerebene zeigen sich deutliche Aufkom-
mensunterschiede. Heruntergebrochen auf die kommunale 
Ebene sind die Unterschiede noch dramatischer (vgl. Abbil-
dung 5 zur Steuereinnahmekraft gesamt pro Kopf).  

Abbildung 6: 
Finanzierungssalden* 
der Gemeinden und 
Gemeindeverbände  

(Kernhaushalte ohne Stadtstaaten) 
in Mio. Euro

Quelle: BMF/Statistisches 
Bundes amt.

*  Bereinigte Einnahmen abzüglich bereinigte Ausgaben (ohne Saldo der haushaltstechnischen Verrechnung) 
** Vorläufige Zahlen
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Abbildung 7: 
Steuereinnahmen (netto) 
der Gemeinden und Ge-
meindeverbände

(Kernhaushalte ohne Stadtstaaten) 
alte/neue Bundesländer in Euro je 
Einwohner*

Quelle: Statistisches Bundesamt/
BMF.

*  Einwohner per 30.06. des Jahres. Aufgrund der Volkszählung (Zensus 2011) wurden die Bevölkerungszahlen 
   durch das Statistische Bundesamt neu festgestellt.
** Vorläufige Zahlen

1.600

1.400

1.200

1.00

800

600

400

200

0

Euro je Einwohner

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018** 2019**

Alte Länder                 Neue Länder

Kommunen mit einer schwachen Wirtschaftsstruktur und 
geringen Gewerbesteuereinnahmen geraten leicht in eine Si-
tuation, in der sie ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkom-
men und abgehängt werden können. Allerdings zeigen die 
aggregierten Finanzierungssalden, d.h. der Überschuss oder 
Fehlbetrag zwischen Einnahmen und Ausgaben der Gemein-
den, dass die Gemeinden in ihrer Gesamtheit in den letzten 
Jahren im Zuge des Aufschwungs seit 2012 Überschüsse 
erwirtschaftet haben. Auffällig ist dabei die unterschiedliche 

Höhe der Überschüsse in den alten und neuen Bundesländern 
sowie die Tatsache, dass die neuen Bundesländer bereits seit 
2010 Überschüsse erwirtschaftet haben (vgl. Abbildung 6).  

Betrachtet man das Pro-Kopf-Steueraufkommen der 
Gemeinden, so erzielen die Gemeinden in den alten Bundes-
ländern in ihrer Gesamtheit ein deutlich höheres Steuerauf-
kommen als in den neuen Ländern (vgl. Abbildung 7). 

Die alten und neuen Bundesländer unterscheiden 
sich auch deutlich in der Struktur ihrer Einnahmen. Auf 

den Gesamthaushalt bezogen zeigt sich im Vergleich, dass 
die alten Bundesländer einen deutlich höheren Anteil ihrer 
Einnahmen aus Steuern erzielen, während die neuen Län-
der deutlich abhängiger von den Zuweisungen sind (vgl. 
Abbildung 8). Die Gewerbesteuer zeigt ein regional stark 
schwankendes Steueraufkommen nach Industrialisierungs-

grad und betrieblicher Ertragskraft pro Kopf auf. 
Im Übrigen hat die Gewerbesteuer nicht nur Auswir-

kungen für die Finanzlage der Kommunen, da über die Ge-
werbesteuerumlage Bund und Länder an den Einnahmen 
aus der Gewerbesteuer beteiligt werden.17 Allerdings ist die 
Bedeutung für den Gesamthaushalt jeweils deutlich geringer. 

17   Art. 106 Abs. 6 Satz 5 und 6 GG i.V.m. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz.
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krediten in der Diskussion.18 Kassenkredite dienen eigent-
lich der kurzfristigen Liquiditätssicherung, zur Sicherung der 
Zahlungsfähigkeit und dem Ausgleich unterjähriger Schwan-
kungen, nicht jedoch der Finanzierung von Investitionen. In 
vielen Kommunen werden Kassenkredite jedoch nicht nur 
vorübergehend, sondern dauerhaft zur Finanzierung kom-
munaler Aufgaben in Anspruch genommen. Der Bestand an 
Kassenkrediten ist seit vielen Jahren einer der eindrück-
lichsten Indikatoren für Finanzprobleme von Kommu-

Die Finanzlage der Kommunen

Abbildung 8: 
Einnahmen des Verwaltungshaushalts* der Gemeinden und Gemeindeverbände 2019 der alten bzw. neuen Länder 
(Kernhaushalte, ohne Stadtstaaten) in %

Quelle: BMF/Statistisches Bundesamt, vorläufige Zahlen.

alte Länder neue Länder

Gewerbesteuer (netto)

Gemeindeanteil an der ESt

Gemeindeanteil an der USt

Grundsteuer

allgemeine Zuweisungen

zweckgebundene Zuweisungen

Gebühren 

sonstige Einnahmen

11,1
18

16,9
16

8,5

20,2
5,4 3,1

11 13,3

11,7

19,8

7,2

29,5

4,4

2,8

Neben der schwachen Entwicklung der kommunalen Inves-
titionen in den vergangenen drei Jahrzehnten und der damit 
einhergehenden Frage nach der Investitions- und Hand-
lungsfähigkeit der Kommunen stehen auch die kommunalen 
Altschulden bzw. die hohe Anzahl an kommunalen Kassen-

18   Vgl. Benozna/Kauder (2020). 
19   Vgl. Bertelsmann (2019). 

3.2 Kommunale Altschulden
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nen.19 Zugleich geht ein hoher Bestand an Kassenkrediten oft 
mit einer geringen Wirtschaftskraft, hohen Sozialausgaben, 
niedrigen Investitionen und einer dadurch geminderten Zu-
kunftsfähigkeit der Kommune einher.20 Daraus resultiert ein 
stärkerer Druck der Kommunalaufsicht, die Kommunalkre-
dite abzubauen, was zu einer Einschränkung der fiskalischen 
und politischen Eigenständigkeit und Handlungsfreiheit führt. 
Viele Kommunen müssen ein Haushaltssicherungskonzept 
vorlegen. Diese Maßnahme auf Grundlage der jeweiligen Ge-
meindeordnung der Länder hat die Sanierung kommunaler 
Haushalte zum Ziel und ist im Prinzip eine gesetzlich erzwun-

gene Haushaltskonsolidierung auf kommunaler Ebene, die 
per se nicht negativ ist. Problematisch ist allerdings, wenn 
die Kommunen durch die Konsolidierungsmaßnahmen z.B. 
gezwungen werden, die Gewerbesteuerhebesätze hochzu-
setzen, um mehr Einnahmen zu erzielen (mangels Spielraum 
bei den Ausgaben). Dafür bleibt in der geltenden Struktur fast 
nur die Gewerbesteuer als Stellschraube. Tatsächlich werden 
diese Gemeinden dann allerdings für neue Gewerbeansied-
lung unattraktiver und ein Teufelskreis setzt sich fort. Für die 
Kommunen in den Gebieten, die sich im Strukturwandel be-
finden, bedeutet dies eine zusätzliche Last.

Abbildung 9: 
Kassenkredite der 
Kernhaushalte der 
Gemeinden/Gemeinde-
verbände beim nicht- 
öffentlichen Bereich 2018
in Euro je Einwohner*  

Quelle: destatis.

*  Einwohnerzahlen Stand: 30.06.2018. 
** Ablösung von Kassenkrediten durch die „Hessenkasse“ 2018: 4.765 Millionen Euro
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Sachsen
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Nordrhein-Westfalen

Niedersachsen
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20   Vgl. Arnold/Freier/Geißler/Schrauth (2015).



Segen oder Fluch?

13

Eckpunkte der Gewerbesteuer

4 Eckpunkte der Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer unterlag in den letzten Jahrzehnten 
einer steten Wandlung. So wurde im Rahmen der Unter-
nehmenssteuerreform 1998 der Ertragssteuercharakter der 
Gewerbesteuer gestärkt, indem die ertragsunabhängige 
und damit substanzgefährdende Gewerbekapitalsteuer ab-
geschafft wurde.21 Dieser steuersystematisch wichtige und 
richtige Schritt wurde jedoch zehn Jahre später bei der 
Unternehmenssteuerreform zunichte gemacht, indem die 
ertragsunabhängigen Elemente der Gewerbesteuer in er-
heblichem Umfang revitalisiert wurden.22 Am Beispiel der 
unterschiedlichen Gewichtung der ertragsunabhängigen Be-
steuerungselemente zeigt sich die unsystematische und wi-
dersprüchliche Entwicklung der Gewerbesteuer.23

Die Gewerbesteuer zählt neben der Einkommen- und 
der Körperschaftsteuer zu den Ertragsteuern.24 Steuerge-
genstand ist der stehende Gewerbebetrieb im Inland 
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Gewerbesteuergesetz). Im Gegensatz zur 
Einkommen- und Körperschaftsteuer knüpft die Gewerbe-
steuer für die Besteuerung nicht an der Person des Unter-
nehmers (Personensteuer), sondern am Gewerbebetrieb an 
sich an (Objektsteuer). 

Der Gewerbeertrag knüpft an den nach den Grundsät-
zen des Einkommensteuergesetzes (Personengesellschaften 
und Einzelunternehmen) bzw. Körperschaftsteuergesetzes 

(Kapitalgesellschaften) ermittelten Gewinn an, erhöht um die 
Hinzurechnungen (von Kostenelementen wie z.B. Finanzie-
rungsaufwand) und vermindert um entsprechende Kürzungen 
(z.B. von Beteiligungserträgen). Die Hinzurechnungen sollen 
dabei bestimmte gewinnmindernde Ausgaben neutralisieren, 
um eine „objektive Ertragskraft“ des Betriebes zu ermit-
teln. Das Abstellen auf die objektive Ertragskraft ist durchaus 
kritisch zu sehen, denn es wird künstlich ein Betrieb fingiert, 
den es in dieser Form nicht gibt und der vielfach zu einer nicht 
sachgerechten Besteuerung führt.25 

Die Hinzurechnung von Finanzierungsaufwand soll die 
Gewerbesteuer ein Stück weit von der Finanzierungsent-
scheidung des Unternehmers unabhängig machen.26 Al-
lerdings wäre dies auch durch den umgekehrten Weg der Be-
rücksichtigung von Eigenkapitalkosten möglich gewesen.27 
Der Gesetzgeber hat sich jedoch zu Lasten der Steuerpflich-
tigen für die Hinzurechnung entschieden, denn tatsächlich 
dienen die Hinzurechnungen vor allem der Verstetigung des 
Gewerbesteueraufkommens.28 

Die gewerbesteuerlichen Kürzungen sollen im Wesent-
lichen eine mehrfache Steuerbelastung vermeiden. So 
kann beispielsweise der Gewerbeertrag um einen Teil des 
Einheitswerts von betrieblichen Grundstücken gekürzt wer-
den, weil diese bereits der Grundsteuer unterliegen.

21   Der Einnahmeausfall für die Kommunen wurde durch die (erstmalige) Beteiligung der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen mit einem Anteil von (damals) 
2,2% kompensiert. 

22   Vgl. Brügelmann/Fuest (2011).  
23   Vgl. DSI (2019). 
24   Vgl. Montag in Tipke/Lang (2018), §12 Rz. 1. 
25   Vgl. Montag in Tikpe/Lang (2018), §12 Rz. 22.  
26   Vgl. Holst in Bergemann/Wingler (2012), § 8 Rz. 18. 
27   Vgl. Birk/Desens/Tape (2019), Rz. 1369. 
28   Roser (2014).

Zu den Hinzurechnungen gemäß § 8 GewStG zählen u.a.:  

•	Anteile an Finanzierungskosten wie Schuldzinsen, Miet- und Pachtzinsen, Leasingraten, Lizenzen, Renten und dau-
ernde Lasten;

•	die nach § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes oder § 8b Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes außer Ansatz 
bleibenden Gewinnanteile (Dividenden);

•	die Anteile am Verlust einer in- oder ausländischen offenen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft oder 
einer anderen Gesellschaft, bei der die Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) des Gewerbebetriebs anzu-
sehen sind; 

•	Spenden und Mitgliedsbeiträge; 

•	gewisse Teilwertabschreibungen oder Veräußerungsverluste bei Anteilen an Kapitalgesellschaften, etc.. 
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Der Ertrag aus Gewerbebetrieb gemäß Einkommensteu-
er- (EStG) bzw. Körperschaftsteuergesetz (KStG), erhöht um 
die Hinzurechnungen und vermindert um die Kürzungen, führt 
zum Gewerbeertrag. Nach Abzug eines Freibetrags in Höhe 
von 24.500 Euro für Einzelunternehmen und Personengesell-
schaften wird der Gewerbeertrag mit der Steuermesszahl von 
3,5 multipliziert. Auf den sich so ergebenden Steuermess-
betrag wird dann – je nach Gemeinde – der entsprechende 
Hebesatz angewendet (vgl. Abbildung 11). 

29   DIHK Hebesatzumfrage 2019, https://www.dihk.de/resource/blob/12206/f1229f467cbdf5852aa197337f9be049/dihk-hebesatzumfrage-2019-im-ueberblick-
data.pdf, zuletzt abgerufen am 22.06.2020. 

Zu den Kürzungen gemäß § 9 GewStG zählen u.a.:  

•	1,2 Prozent des Einheitswerts des zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehörenden und nicht von der Grund-
steuer befreiten Grundbesitzes; bzw. bei Grundstücksgesellschaften die Kürzung um den Teil des Gewerbeertrags, 
der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt (sog. erweiterte Kürzung); 

•	Gewinnanteile aus qualifizierten Beteiligungen, die bereits auf Ebene der ausschüttenden Kapitalgesellschaft der Ge-
werbesteuer unterlagen; 

•	Ausländische Gewinnanteile, um dem Inlandscharakter der Gewerbesteuer Rechnung zu tragen; 

•	Anteile am Gewinn bestimmter Personengesellschaften, da diese bereits auf Ebene der Personengesellschaft der 
Gewerbesteuer unterlegen haben; 

•	die aus den Mitteln des Gewerbebetriebs geleisteten Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge) zur Förderung 
steuerbegünstigter Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung bis zur Höhe von insgesamt 20 Prozent 
des um die Hinzurechnungen nach § 8 Nummer 9 GewStG erhöhten Gewinns aus Gewerbebetrieb (§ 7 GewStG) 
oder 4 Promille der Summe der gesamten Umsätze und der im Wirtschaftsjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter.

Dabei können die von den Kommunen festgelegten He-
besätze erheblich voneinander abweichen. Gesetzlich vor-
geschrieben ist lediglich ein Hebesatz von mindestens 200 
Prozent, um „Steuerdumping“ zu vermeiden, was einem 
Steuersatz von 7 Prozent entspricht. Einen Überblick über die 
Bandbreite der Hebesätze in Deutschland gibt Abbildung 10.  

Im Durchschnitt liegen die Hebesätze der Städte mit über 
20.000 Einwohnern bei 436 Prozent29, und damit deutlich 
über einem Hebesatz von 400 Prozent, der oft als Referenz-

Abbildung 10: 
Gemeinden über 20.000 Einwohnern mit den höchsten bzw. niedrigsten Gewerbesteuer hebesätzen 2019 in Prozent

Quelle: DIHK.
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wert genannt wird. Dieser „Referenzhebesatz“ der Unterneh-
menssteuerreform 2008 könnte im Idealfall bei Personenge-
sellschaften eine volle Anrechnung auf die Einkommensteuer 
erreichen (§ 35 EStG) und bei Kapitalgesellschaften – ohne 
Berücksichtigung von Hinzurechnungen – zu dem politischen 
Ziel einer Tarifbelastung von unter 30 Prozent führen.30 Bei 
einem durchschnittlichen Hebesatz von 436 Prozent liegt die 
kumulierte Steuerlast aus Körperschaftsteuer, Solidaritätszu-
schlag und Gewerbesteuer bereits bei über 31 Prozent (ohne 
Berücksichtigung der Hinzurechnungen) und stellt damit 
einem Spitzenwert im Vergleich zu den anderen G7-Staaten 
(vgl. Abbildung 13 auf Seite 19) dar.

Abbildung 11: 
Ermittlung der Gewerbesteuer

Quelle: eigene Darstellung.
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30   Vgl. Wagschal/von Wolfersdorff/Andrae (2016). 
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Die Gewerbesteuer entwickelt sich immer mehr zum Dreh- 
und Angelpunkt der Unternehmensbesteuerung – und als 
Hindernis für jegliche Reformbestrebungen.31 Angesichts 
der mit der Unternehmenssteuerreform 2008 von 25 Prozent 
auf 15 Prozent abgesenkten Körperschaftsteuer, stetig stei-
genden Hebesätzen und der Hinzurechnungen macht die Ge-
werbesteuer – einen entsprechenden Gewerbesteuerhebe-
satz vorausgesetzt – inzwischen für viele Unternehmen einen 
Hauptteil der ertragsteuerlichen Belastung aus.32 

Die Gewerbesteuer ist für einen großen Teil an Steuer-
bürokratie verantwortlich. So muss die Bemessungsgrund-
lage der Gewerbesteuer separat nach eigenen Vorschriften 
ermittelt werden. Im Rahmen eines mehrstufigen Verfahrens 
wird zunächst der Messbetrag vom Finanzamt anhand des 
Gewerbeertrags ermittelt und im Rahmen eines Grundlagen-
bescheids festgelegt, der dann – bei überörtlich tätigen Un-
ternehmen – auf mehrere Gemeinden zerlegt wird. Erst dann 
wird die Gewerbesteuer festgelegt und ergeht der Gewer-
besteuerbescheid. Bei Unternehmen mit vielen Standorten 
– z.B. im Einzelhandel – ergehen so zum Teil mehrere tau-
send Bescheide pro Jahr. Das ist angesichts der immer noch 
unzureichenden Digitalisierung der Steuerbürokratie und ei-
ner fehlenden Vereinheitlichung der Bescheide eine immense 
Belastung für die Unternehmen. Allein durch die Pflicht, eine 
Gewerbesteuererklärung abzugeben, werden die Unterneh-
men in Deutschland jährlich mit Kosten von insgesamt ca. 
1,9  Milliarden Euro belastet.33 

Für die Unternehmen beinhaltet die Gewerbesteuer eine 
hohe Sonderbelastung34. Mit den ertragsunabhängigen 
Besteuerungselementen – die mit der Unternehmenssteuer-
reform 2008 deutlich ausgeweitet wurden – wirkt die Gewer-
besteuer krisenverschärfend und belastet die Substanz, da 
auch im Falle von Verlusten Gewerbesteuerzahlungen fällig 
werden können und quasi ein Scheingewinn besteuert wird. 
Vor allem neu gegründete Unternehmen oder Unternehmen 
in der Krise werden so zusätzlich durch Steuerzahlungen be-
lastet, die die oft dünnen Liquiditätsreserven aufzehren. 

5 Gewerbesteuer aus Sicht der Unternehmen(sbesteuerung)

Die Gewerbesteuer wird gerechtfertigt durch den Gedan-
ken, dass die Unternehmen einen Beitrag zur gemeind-
lichen Infrastruktur leisten sollen.35 Mit diesem Gedanken 
unvereinbar ist allerdings die Tatsache, dass beileibe nicht 
alle Unternehmen die Gewerbesteuer tragen. Ausgenommen 
sind Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, Freiberufler, Un-
ternehmen ohne Betriebsstätte, teils vermögensverwaltende 
Unternehmen, aber auch viele Einrichtungen der öffentlichen 
Hand. Gleichwohl beanspruchen auch diese Unternehmen, 
wie ggf. auch Unternehmen, die nicht im Ort ansässig sind, 
die örtliche Infrastruktur. Dies führt zu Verzerrungen im Wett-
bewerb, die angesichts einer sich wandelnden und zuneh-
mend digitalisierten Welt noch verschärft werden. 

Auch im internationalen Kontext führt die Gewerbe-
steuer zu Wettbewerbsverzerrungen,36 da sie einseitig in-
ländische Unternehmen trifft und Importe im Gegensatz zu 
Exporten nicht betrifft. Zudem stellt sie auch im internatio-
nalen Steuerrecht einen Fremdkörper dar. Dank unzurei-
chender Anrechnungsregeln aufgrund ihrer Historie als nicht 
reine Ertragsteuer wird die Gewerbesteuer in vielen Doppel-
besteuerungsabkommen vom ausländischen Fiskus nicht 
anerkannt, so dass es zu Doppelbesteuerung kommt (und im 
umgekehrten Fall zu einer fehlenden Anrechnung im Inland). 

Die Gewerbesteuer verkommt zunehmend zu einer 
Sondersteuer für mittlere und große Betriebe, da Kleinst-
betriebe durch Freibeträge von der Gewerbesteuer freige-
stellt werden. Viele Einzelunternehmen und Personengesell-
schaften, deren Erträge auf Ebene der Gesellschafter oder 
Inhaber der Einkommensteuer unterliegen, profitieren hinge-
gen von der Möglichkeit der Anrechnung der Gewerbesteu-
er auf die Einkommensteuer, die im Idealfall dazu führt, dass 
die Gewerbesteuer neutralisiert wird. In diesem Fall führt die 
Gewerbesteuer zwar immer noch zu erheblichem Bürokratie-
aufwand (siehe oben), aber nicht zu einer zusätzlichen Steu-
erbelastung.  

Da in vielen Gemeinden nur wenige Steuerzahler über-
haupt der Gewerbesteuer unterliegen, können die Gemein-

31   Vgl. Fuest „Es ist Zeit, die Gewerbesteuer zu ersetzen“, Handelsblatt-Blog vom 26.04.2010. 
32   Vgl. Montag in Tipke/Lang (2018), § 12 Rz.1.
33   Vgl. Lemmer (2018). 
34   Vgl. Hey in Tipke/Lang (2018), § 7 Rz. 92. 
35   Vgl. Birk/Desens/Tape (2019), Rz. 1331.  
36   Vgl. Mössner in Lang/Eilfort (2013) S. 421. 
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den verleitet werden, Steuererhöhungen einseitig zu Lasten 
dieser wenigen Unternehmen zu beschließen, mit dem Risiko 
diese zu verprellen, anstatt beispielsweise die Hebesätze für 
die Grundsteuer zu erhöhen, die alle betreffen37 . Die Anzahl 
der Gewerbebetriebe, die grundsätzlich der Gewerbesteuer 
unterliegen, beinhaltet darüber hinaus viele Gesellschaften, 
die Verluste erleiden, bzw. noch unter dem Gewerbesteuer-
freibetrag liegen und daher keine Gewerbesteuer bezahlen, 
so dass selbst bei den Gewerbebetrieben die Anzahl der tat-
sächlichen Gewerbesteuerzahler vergleichsweise gering ist 
(vgl. Abbildung 12). 

Im System der rechtsformabhängigen Unternehmens-
besteuerung stellt die Gewerbesteuer einen zusätzlichen 
Komplexitätsfaktor dar. Die Gewerbesteuer kann die 
Rechtsformwahl beeinflussen. Kapitalgesellschaften unterlie-

gen kraft Rechtsform der Gewerbesteuer38, natürliche Per-
sonen und Personengesellschaften hingegen grundsätzlich 
nur dann, wenn sie einer gewerblichen Tätigkeit nachgehen.39   

Die Verlustnutzungsbestimmungen der Gewerbesteuer 
sind (noch) enger gefasst als die im Rahmen des Einkom-
men- oder Körperschaftsteuergesetzes.40 Die Regeln zur 
Mindestbesteuerung41 gelten für den Gewerbeverlustvortrag 
gleichermaßen. Ein Verlustrücktrag ist im Gewerbesteuerge-
setz allerdings nicht vorgesehen. Zusätzlich erschwert wird 
die Verlustberücksichtigung bei der Gewerbesteuer bei Ver-
änderungen im Unternehmen zwischen Verlustentstehung 
und Verlustnutzung. Die Rechtsprechung42 stellt an eine 
Verlustverrechnung den doppelten Anspruch von Unterneh-
mens- und Unternehmeridentität43 und begrenzt so die Mög-
lichkeit einer Verlustnutzung.

Abbildung 12: 
Anzahl der Gewerbebetriebe in Deutschland (ohne Organgesellschaften)

Quelle: Statistisches Bundesamt.
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37   BDI/VCI (2001). 
38   Gemäß § 2 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz. 
39   Bzw. auch:  gewerblich geprägte Personengesellschaften und gewerblich infizierte Personengesellschaften. 
40   Vgl. Montag in Tipke/Lang (2018), § 12 Rz 36. 
41   Die gewerbesteuerliche Mindestbesteuerung besagt, dass der Gewerbeertrag zwar um etwaige Fehlbeträge der Vorjahre gekürzt werden kann, bei einem 

Gewerbeertrag von über 1 Millionen Euro die Kürzung jedoch auf 60% beschränkt ist, so dass trotz Vorjahresverluste ein Restbetrag zu versteuernden Ge-
werbeertrages verbleiben kann.

42   Vgl. BFH, Urteil vom 19.12.1957, IV 666/55, BStBl. III 1958, 210.  
43   Unternehmensidentität bedeutet, dass ein Zusammenhang zwischen der Betätigung des Unternehmens im Verlustentstehungsjahr und im Jahr der Anrech-

nung besteht. Unternehmeridentität soll gegeben sein, wenn der Steuerpflichtige, der den Verlustabzug in Anspruch genommen hat, diesen zuvor in eigener 
Person erlitten hat, vgl. Birk/Desens/Tape (2019), Rz. 1386f.
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Die Gewerbesteuer ist ein wesentlicher Faktor für die streit-
anfällige Abgrenzung zwischen Einkünften aus selbstän-
diger Tätigkeit gemäß § 18 Einkommensteuergesetz (EStG) 
und Einkünften aus Gewerbebetrieb (§ 15 EStG).

Da Einkünfte aus Gewerbebetrieb nicht nur der Einkom-
mensteuer, sondern auch der Gewerbesteuer unterliegen, 
führt dies zu einer Doppelbesteuerung. Diese wird durch 
eine pauschalierte Anrechnung der Gewerbesteuer auf die 
Einkommensteuer gemäß § 35 EStG gemindert oder im Ide-
alfall vermieden. Gleichzeitig soll die typisierte Anrechnung 
der Gewerbesteuer auch einen Beitrag zur rechtsformneu-
tralen Besteuerung leisten als Ausgleich für den seit der Un-
ternehmenssteuerreform 2008 abgesenkten Körperschaft-
steuersatz.44 

Die pauschalierte Anrechnung war auf das 3,8-fache 
des Gewerbesteuermessbetrags beschränkt, entsprechend  
einem Hebesatz von ca. 400 Prozent. Inzwischen liegen 
jedoch viele Gemeinden mit ihrem Hebesatz über 400 Pro-
zent45, so dass die pauschalierte Anrechnung zu einem An-
rechnungsüberhang führt, d.h. die ausländische Steuer 
übersteigt den Betrag der inländischen Steuer auf die sie an-
gerechnet werden kann. 

Um den gestiegenen Gewerbesteuerhebesätzen Rech-
nung zu tragen, wurde mit dem 2. Corona-Steuerhilfegesetz 
vom 30. Juni 2020 der Faktor von 3,8 auf 4,0 des Gewer-
besteuermessbetrags erhöht. Dies entspricht einem Gewer-
besteuerhebesatz von 420 Prozent. Diese Verbesserung ist 
zu begrüßen, allerdings liegen die Gewerbesteuerhebesätze 
vielerorts weiterhin deutlich über 420 Prozent, mit der Folge, 
dass keine vollständige Anrechnung erfolgt.  

Liegt der tatsächliche Hebesatz darunter, stellt die tat-
sächlich zu zahlende Gewerbesteuer die Höchstgrenze dar, 
um Überkompensation zu vermeiden. Die Ermittlung des 
Anrechnungsbetrags soll nach Auffassung des BMF, das 
insoweit der Auffassung des Bundesfinanzhofs46 folgt, be-
triebsbezogen und nicht saldiert erfolgen.47 Dadurch geht 
Anrechnungspotential verloren – zum Nachteil der Steuer-
pflichtigen. 

Die Kürzung ist beschränkt auf die Höhe der Einkom-
mensteuer, die auf die entsprechenden gewerblichen Ein-
künfte entfällt, mit der Folge, dass der Verlustausgleich, Ver-
lustabzug, Verlustvorträge, Sonderausgabenabzug und die 
außergewöhnlichen Belastungen das Entlastungspotential 
des § 35 EStG mindern.48

6 Gewerbesteuer und Einkommensteuerrecht

44   Vgl. Wacker in Schmidt (2015), § 35 Rz. 2.  
45   Vgl. DIHK Hebesatzumfrage 2019, aaO.   
46   Vgl. Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.03.2017, X R 62/14 und BFH Urteil vom 20.03.2017 X R 12/15. 
47   Vgl. BMF (2019a). 
48   Vgl. Wacker in Schmidt (2015), § 35 Rz. 6. 
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Aufgrund der zunehmenden Internationalisierung von Pro-
duktions- und Handelsketten nimmt die Bedeutung der 
Besteuerung grenzüberschreitender Sachverhalte zu. Die 
Gewerbesteuer ist zwar grundsätzlich eine inlandsbezogene 
Steuer (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG: „(…) stehender Gewerbe-
betrieb im Inland.“), doch entgegen ihrer ursprünglichen 
Konzeption berührt sie auch grenzüberschreitende 
Sachverhalte.49 Im internationalen Steuerrecht ist sie jedoch 
ein Fremdkörper.

Der deutsche Gesetzgeber hat es bislang versäumt, 
die Gewerbesteuer in das System der internationalen Steu-
eranrechnung zu integrieren. Das Gewerbesteuergesetz 
selbst enthält keine eigene Anrechnungsnorm.50 Eine An-
rechnungsmöglichkeit könnte sich grundsätzlich aus einem 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (Dop-
pelbesteuerungsabkommen (DBA)) mit dem jeweiligen aus-
ländischen Staat ergeben. Doch selbst wenn das DBA eine 
Anrechnung der Gewerbesteuer nicht per se ausschließt, 
findet faktisch keine Anrechnung statt.51 Aus der fehlenden 
Anrechenbarkeit ausländischer Steuern auf die Gewerbe-
steuer resultieren Doppelbesteuerung und Wettbewerbsver-
zerrungen. Diese Probleme haben sich mit der Absenkung 
des Körperschaftsteuersatzes auf 15 Prozent massiv ver-
schärft. Denn Anrechnungsüberhänge, d.h. der Betrag der 
ausländischen Steuer, der nicht auf die inländische Steuer 
angerechnet werden kann, können nicht in folgende Veran-

lagungszeiträume übertragen werden und laufen ins Leere. 
Dem Steuerpflichtigen steht es zwar offen, die ausländische 
Steuer von der Bemessungsgrundlage abzuziehen, doch ist 
der steuerliche Entlastungseffekt hierdurch regelmäßig deut-
lich geringer als bei einer Steueranrechnung. 

Die fehlende Systematik der Gewerbesteuer zeigt sich 
auch im Außensteuergesetz mit seiner Hinzurechnungsbe-
steuerung. Der im Außensteuergesetz normierte Niedrigsteu-
ersatz52 liegt, trotz der Absenkung der Körperschaftsteuer auf 
15 Prozent, unverändert bei 25 Prozent. Bei ausländischen 
Steuersätzen von über 15 Prozent, aber unter 25 Prozent, 
kann es systematisch zu einer übermäßigen Besteuerung 
kommen, da zu der ausländischen Steuerbelastung immer 
die zusätzliche Gewerbesteuer tritt. Diese kann, je nach He-
besatz, mehr als 15 Prozent betragen und so effektive Belas-
tungen von 40 Prozent oder mehr auslösen.

Die Gewerbesteuer ist eine Belastung im internationalen 
Standortwettbewerb. Während andere Länder ihre Unterneh-
menssteuersätze sukzessive absenken, bleibt die Steuerbe-
lastung in Deutschland gleich oder steigt – mittels steigender 
Hebesätze bei der Gewerbesteuer – sogar eher noch an. Im 
internationalen Standortwettbewerb ist das ein klarer Wett-
bewerbsnachteil. Während Deutschland nach der Unter-
nehmenssteuerreform  2008 unter den G7-Staaten einen der 
niedrigsten Steuersätze hatte, wird es voraussichtlich spätes-
tens 2022 Spitzenreiter sein (vgl. Abbildung 13).53

7 Die Gewerbesteuer: Ein Problemfall im internationalen Steuerrecht 
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Abbildung 13: 
Tarifliche Steuersätze auf 
Unternehmensgewinne 
der G7-Staaten

Tarifliche Besteuerung des Ge-
winns von Kapitalgesellschaften 
(nominal) in Prozent unter 
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Ebene des Zentralstaats und der 
Gebietskörperschaften. 

Quelle: Kronberger Kreis / OECD / 
eigene Recherche.

49   Vgl. Spek (2019).    
50   Vgl. Spek (2019). 
51   Vgl. Haarmann (2016).  
52   Eine Niedrigbesteuerung liegt vor, wenn die Ertragssteuerbelastung im Ausland für die entsprechenden Einkünfte weniger als 25% beträgt.
53   Vgl. Kronberger Kreis (2018). 
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Die Kritik an der Gewerbesteuer ist so alt wie das Beharren 
der Kommunen auf dieser Einnahmequelle,54 die Liste ihrer 
Kritiker so lang wie die ihrer Befürworter. Das Grundproblem 
der Gewerbesteuer ist ein Zielkonflikt zwischen den Inte-
ressen der Kommunen und der mit der Steuer belasteten 
Unternehmen. Die Kommunen, deren Haupteinnahmequel-
le die Gewerbesteuer ist, wünschen sich stetige Einnahmen, 
um die Finanzierung ihrer Aufgaben adäquat und planbar 
abdecken zu können. Die Unternehmen hingegen, die die 
Gewerbesteuer tragen, können gewinnabhängige Steuern 
nachhaltig leisten, nicht aber Substanzsteuern, die die Un-
ternehmen in schwierigen Zeiten, wenn sie ohnehin keine 
Gewinne erwirtschaften, noch zusätzlich mit einer Steuerzah-
lung trotz nicht vorhandener Gewinne belasten.

Die Unternehmenssteuerreform 2008 hat versucht, die-
sen Zielkonflikt mit der Ausweitung der Hinzurechnungen und 
damit der ertragsunabhängigen Elemente zu lösen, jedoch 

mit wenig überzeugendem Ergebnis. Die Verstetigung erfolgte 
aus Sicht der Kommunen nicht in ausreichendem Maß. Denn 
wie die aktuelle wirtschaftliche Krise als Folge der Corona-
Pandemie belegt, bricht das Gewerbesteueraufkommen 
in Krisenzeiten trotz aller Verstetigungsanstrengungen 
ein.55 Dies ist umso dramatischer, als sich viele Kommunen 
in der Krise gesteigerten Ausgaben gegenübersehen, sei es 
für Unterstützungsleistungen, notwendige Infrastrukturmaß-
nahmen oder den Bevölkerungsschutz. Dass die Kommunen 
gleich zu Beginn der Corona-Krise auch Ersatz für die einbre-
chenden Gewerbesteuereinnahmen forderten, zeigt einmal 
mehr, wie wenig verlässlich die Gewerbesteuer als Finanz-
quelle für die Kommunen ist.56 Doch auch unabhängig von 
der Krise war in den letzten zehn Jahren des Aufschwungs 
die Gewerbesteuer nicht für alle Kommunen eine aus-
kömmliche Einnahmequelle (vgl. Kapitel 3). 

Für die Unternehmen hingegen stellt die Gewerbesteu-

8 Kritikpunkte und Reformbedarf

54   Vgl. Deutscher Städtetag (2010). 
55   Vgl. BMF (2020b). 
56   Vgl. Aachener Zeitung vom 14.05.2020, Kommunen fordern Soforthilfen: Steuereinbruch durch Corona.  

Abbildung 14: 
Einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände aus der Gewerbesteuer (netto) 
(Kernhaushalte ohne Stadtstaaten) nach Bundesländer in Euro je Einwohner*

Quelle: Statistisches Bundesamt/BMF.
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er erstens eine hohe Belastung dar. Insbesondere kriseln-
de Unternehmen oder neu gegründete Unternehmen, die 
noch keine Gewinne erzielen, werden von der Gewerbesteu-
er besonders getroffen. Denn die Kehrseite der gewerbe-
steuerlichen Hinzurechnungen ist die damit einhergehende 
Substanzbesteuerung, wenn z.B. Kostenelemente hin-
zugerechnet und mit Gewerbesteuer belastet werden. Die 
Substanzbesteuerung bewirkt, dass den Unternehmen die 
Eigenkapitalbildung erschwert wird. Sie bremst die Investiti-
onstätigkeit und das wirtschaftliche Wachstum.57 Die Gewer-
besteuer bedeutet eine internationale Wettbewerbsverzer-
rung. Sie belastet Exporte, Importe hingegen betrifft sie nicht, 
und geht damit zu Lasten des Standorts Deutschland.58  

Zweitens treibt die Gewerbesteuer die Kommunen in 
ihrer Finanzkraft weiter auseinander. Denn von der Ge-
werbesteuer profitieren in erster Linie gewerbereiche und grö-
ßere Gemeinden. Diese können – aufgrund hoher Gewerbe-
steuereinnahmen – ihre Infrastruktur weiter ausbauen und für 
weitere Gewerbebetriebe attraktiv werden.59 

Drittens steht die Gewerbesteuer in zunehmender Be-
deutungskonkurrenz zur Körperschaftsteuer. Denn die 
Gewerbesteuer stellt für viele Unternehmen inzwischen eine 
gegenüber der Körperschaftsteuer deutlich stärkere steuer-
liche Belastung dar – wegen der Hinzurechnungen und der 
vielerorts steigenden Hebesätze.60 Das führt dazu, dass im 
Verbund der Unternehmenssteuern die Handlungsfähigkeit 
des Bundes für Steuersenkungen als Krisenhilfe oder im 
Standortwettbewerb begrenzt ist, wenn die Körperschaft-
steuer von 15 Prozent nicht vollends marginalisiert werden 
soll. Zudem besteht bei jeder Senkung des Körperschaft-
steuersatzes die Gefahr, dass diese von steigenden Gewer-
besteuerhebesätzen konterkariert werden.61 Die für die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland 
so wichtige Entscheidung über die steuerliche Belastung von 
Unternehmen darf nicht  in die Hände der – in der Regel auf 
lokale Fragen fokussierten – Bürgermeister gelegt werden. 

Viertens bedeutet die Gewerbesteuer für die Unterneh-
men (und die Verwaltung) einen hohen bürokratischen 
Aufwand: Die abweichende Bemessungsgrundlage, die 
mehrstufige Ermittlung und die Zerlegung auf die einzelnen 
Betriebsstätten, die zu einer Vielzahl von Bescheiden führt, 
die – dank der unterschiedlichen Ausgestaltung – nicht tech-
nisch erfasst, sondern einzeln eingegeben, geprüft und ggf. 
einzeln korrigiert oder angegriffen werden müssen, führen zu 
einem erheblichen verwaltungstechnischen Mehraufwand.62

Fünftens stellt die Gewerbesteuer im System der deut-
schen Unternehmensbesteuerung mit unterschiedlichen Re-
gelungen für Körperschaften und Personengesellschaften 
bzw. Einzelunternehmen einen zusätzlichen Komplexitäts-
faktor dar. Die Gewerbesteuer kann die Rechtsformwahl bei 
einer Unternehmensgründung beeinflussen. Denn Kapital-
gesellschaften unterliegen gemäß § 2 Abs. 2 GewStG kraft 
Rechtsform der Gewerbesteuer, natürliche Personen und 
Personengesellschaften hingegen grundsätzlich nur, wenn 
sie einer gewerblichen Tätigkeit nachgehen.63 

Sechstens ist die  Abgrenzung zwischen gewerblichen 
Unternehmen, die der Gewerbesteuer unterliegen, und ande-
ren Unternehmen (Freiberufler, nicht gewerbliche Personen-
gesellschaften oder die öffentliche Hand etc.) oft problema-
tisch. Das Anknüpfen an den Gewerbebetrieb als Beleg für 
die Inanspruchnahme kommunaler Infrastruktur ist überholt, 
führt zu Verwerfungen und widerspricht dem Prinzip steuer-
licher Lastengleichheit.64 Da beileibe nicht alle Unternehmen 
der Gewerbesteuer unterliegen, bietet die Gewerbesteuer 
hohe Gestaltungsanreize, um diese zu umgehen.65 Sie führt 
auch zu Wettbewerbsverzerrungen, da Unternehmen im 
Wettbewerb stehen können, von denen nicht alle der Gewer-
besteuer unterliegen.

Siebtens leidet – neben dem Gestaltungspotential und 
der Wettbewerbsfähigkeit – unter der Selektivität der Gewer-
besteuer auch die verfassungsrechtliche Rechtfertigung 
der Gewerbesteuer. Steuerrecht ist Eingriffsrecht. Jeder 

57   Vgl. DSI (2019), Spengel/Zinn (2010).  
58   Vgl. Mössner in Lang/Eilfort (2013) S. 421. 
59   Vgl. DSI (2019). 
60   Vgl. DIHK Hebesatzumfrage 2019, https://www.dihk.de/resource/blob/12206/f1229f467cbdf5852aa197337f9be049/dihk-hebesatzumfrage-2019-im-ueber-

blick-data.pdf, zuletzt abgerufen am 22.06.2020.
61   Vgl. Büttner/Scheffler/von Schwerin (2014).  
62   So ist der Gewerbesteuermessbescheid Grundlagenbescheid für die Gewerbesteuerfestsetzung und entfaltet damit Bindungswirkung. Will der Steuerpflichtige 

gegen Festsetzungen vorgehen, die im Gewerbesteuermessbescheid getroffen werden, so kann er nicht allein gegen den Gewerbesteuerbescheid vorgehen, 
sondern muss den Grundlagenbescheid anfechten. Ändert sich der Einkommens- oder Körperschaftsteuerbescheid mit Auswirkungen auf den Gewinn aus 
Gewerbebetrieb, so wird der Gewerbesteuermessbescheid von Amts wegen aufgehoben oder geändert.

63   Ausnahmen sind gewerblich geprägte Personengesellschaften und gewerblich infizierte Personengesellschaften. 
64   Das Prinzip beinhaltet den Gedanken, dass die steuerlichen Lasten gleich zu verteilen sind und der finanziellen Leistungsfähigkeit entsprechen.
65   Reine Grundstücksgesellschaften profitieren z.B. von der erweiterten Kürzung, d.h. sie zahlen im Prinzip keine Gewerbesteuer. Minimale gewerbliche Tätigkeit 

z.B. aus dem Betrieb von Solarpanels oder der Vermietung von Betriebsvorrichtungen werden oft künstlich ausgelagert, um zu vermeiden, dass die geringfü-
gige gewerbliche Tätigkeit zu einer Gewerbesteuerpflicht auch auf die Mieteinnahmen führt.



Die Gewerbesteuer:

22

Kritikpunkte und Reformbedarf

Eingriff in die Rechtsphäre des Bürgers muss gerechtfertigt 
werden.66 In der Gesetzesbegründung 1936 wurde das Äqui-
valenzprinzip angeführt.67 Dieses besagt, dass derjenige, der 
von einer Leistung einen Vorteil hat, nach Maßgabe dieses 
Vorteils über eine entsprechende Abgabe zur Finanzierung 
dieser Leistung herangezogen wird.  Doch  der Äquivalenz-
gedanke der Gewerbesteuer, dass sich die örtlichen Unter-
nehmen über die Gewerbesteuer an den Kosten der örtlichen 
Infrastruktur beteiligen, lässt sich kaum mehr rechtfertigen, 
wenn beispielsweise große Anwaltskanzleien mit vielen hun-
dert Mitarbeitern als Freiberufler nicht der Gewerbesteuer 
unterliegen, kleine Handwerksunternehmen hingegen schon. 
Denn die öffentlichen Leistungen, die die Gemeinde bereit-
stellt, kommen allen wirtschaftlichen Akteuren zugute, nicht 
nur denen, die Gewerbesteuer zahlen. Der Gedanke, dass 
gewerbliche Unternehmen die öffentliche Infrastruktur im 
Besonderen in Anspruch nehmen, stammt aus der Zeit der 
Industrialisierung und ist angesichts des digitalen Zeitalters 
kaum mehr zu rechtfertigen. Ohnehin ist das Äquivalenzprin-
zip nur noch zur pauschalen Rechtfertigung der Gewerbe-
steuer geeignet, da allein schon wegen der Gewerbesteu-
erumlage die Gewerbesteuer keine reine Gemeindesteuer 
mehr ist. Dieses zeitlich ursprünglich befristet vorgesehene 
Instrument ist inzwischen fester Teil im Geflecht der Finanz-
beziehungen68 und trägt zu den Verflechtungen und Verwick-
lungen im Finanzsystem bei. Eine Entflechtung der föderalen 
Finanzstrukturen und eine klare Aufteilung wäre wünschens-
wert. 

Zum achten sind die Anrechnungsmechanismen der 
Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer kompliziert. Bei 
einer perfekt funktionierenden Anrechnung würden einkom-

menssteuerpflichtige Unternehmen im Prinzip gar nicht mit 
der Gewerbesteuer belastet, so dass diese zu einer reinen 
Kapitalgesellschaftsteuer verkommt.69 Das System der An-
rechnung ist jedoch fehlerhaft und führt dank Pauschalie-
rungen und unzureichenden Anrechnungsmechanismen bei 
den Personengesellschaften und Einzelunternehmen zu oft 
zu Anrechnungsüberhängen und Doppelbesteuerung und 
damit einer zusätzlichen steuerlichen Belastung. 

Neuntens ist die Finanzautonomie der Gemeinden 
begrenzt. Stand es den Gemeinden zunächst frei, jeden 
beliebigen Gewerbesteuerhebesatz (auch 0 Prozent und da-
mit eine Freistellung von der Gewerbesteuer zu erreichen) 
festzusetzen, sind die Gemeinden seit dem 1. Januar 2004 
verpflichtet, einen Mindesthebesatz von 200 Prozent zu er-
heben, um „Gewerbesteuerparadiese“ zu vermeiden und 
den Steuerwettbewerb zu beschränken. Gemäß Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts ist dieser Mindesthebesatz 
von 200 Prozent mit der Verfassung vereinbar und verstößt 
nicht gegen das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen.70 
Gemeinden, die der Haushaltssicherung unterliegen, sind 
darüber hinaus noch weitergehend begrenzt und werden 
zur Festsetzung hoher Gewerbesteuerhebesätze gezwun-
gen, um ihre Haushalte zu sanieren (vgl. Kapitel 3.2). Ob auf 
diesem Wege das angestrebte Ziel auch tatsächlich erreicht 
werden kann, steht auf einem anderen Blatt. Schließlich wir-
ken hohe Gewerbesteuerhebesätze auf Unternehmen eher 
abschreckend, so dass sich am Ende nicht nur keine neuen 
Unternehmen ansiedeln, sondern ansässige Unternehmen 
abwandern könnten. 

Gemeinden machen sich zehntens oft von wenigen 
großen Gewerbesteuerzahlern abhängig und sind damit 

66   Vgl. Tipke/Lang (2018).   
67   Vgl. RStBI, 1937, S. 693 ff. 57.
68   Die Gewerbesteuerumlage hat sich von einem ursprünglich zeitlich befristet vorgesehenen Instrument zu einem immer unübersichtlicheren, insbesondere für 

die alten Länder, aber auch zu einem nicht unwesentlichen Bestandteil im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden entwi-
ckelt, vgl. BMF (2019b).  

69   Vgl. Büttner/Scheffler/von Schwerin (2014).    
70   Vgl. BVerfG, Beschluss vom 27.01.2004, 2 BvR 2185/04. 
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auch ein Stück weit erpressbar. Durch die Abhängigkeit von 
einigen wenigen Unternehmen erweist sich die Gewerbesteu-
er oft als doppelt krisenanfällig, weil bereits die wirtschaftliche 
Schwäche einzelner Branchen zu erheblichen Aufkommens-
einbußen führen kann.71

Elftens ist die Gewerbesteuer im europäischen und 
internationalen Kontext ein Störfaktor. Das Projekt ei-
ner europaweit einheitlichen gemeinsamen konsolidierten 
Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage wird durch die 
Gewerbesteuer konterkariert.72 Die Gewerbesteuer ist in 
das System der Steueranrechnung nicht integriert. Mangels 
Vergleichbarkeit mit ausländischen Steuern oder entspre-
chenden Anrechnungsvorschriften führt dies zu fehlender 
Anrechnung oder Anrechnungsüberhängen und somit zu 
Doppelbesteuerung (vgl. Kapitel 7.) Auch in Einzelfragen 
zeigt sich die Schwierigkeit, die Gewerbesteuer gleichzeitig 
system- und europarechtskonform auszugestalten.73 So sind 
z.B. gemäß § 8 Nr. lit b GewStG Zinsanteile aus Renten und 
dauernden Lasten für Gewerbesteuerzwecke hinzuzurech-
nen und zwar auch dann, wenn die Zahlungen beim Emp-
fänger der Gewerbesteuer unterliegen. Die vorhergehende 
Beschränkung durch das Korrespondenzprinzip, um Doppel-
besteuerung zu vermeiden, verstieß gegen die EU-Grundfrei-
heiten. Der Wegfall des Korrespondenzprinzips führt nun zu 
einer Doppelbelastung. 

Eine oft vernachlässigte Erkenntnis ist zwölftens die 
Wechselwirkung zwischen der Unternehmensbesteue-
rung und der Höhe der Löhne. Empirische Studien zeigen, 
dass ein erheblicher Anteil der Unternehmenssteuer nicht 
die Unternehmenseigner belastet, sondern in Form eines 
niedrigeren Lohnwachstums auf die Arbeitnehmer überwälzt 

wird.74 Die starke Abhängigkeit vieler Kommunen von der 
Gewerbesteuer birgt Gefahren, wenn z.B. in Kommunen mit 
einer negativen Wirtschaftsentwicklung die Gewerbesteuer 
erhöht wird, um den kommunalen Haushalt zu stabilisieren. 
Diese Steuererhöhung hat Einfluss nicht nur auf die lokalen 
Unternehmen und deren Investitionstätigkeit, sondern auch 
auf die Entwicklung des lokalen Arbeitseinkommens.75 Damit 
droht ein Teufelskreis aus steigender Steuerbelastung und 
wirtschaftlicher Stagnation.76 

Zugleich profitiert eine Gemeinde auch jenseits von Ge-
werbesteuereinnahmen von ihren ortsansässigen Unterneh-
men, sei es durch die Bereitstellung von Arbeitsplätzen, sei 
es durch zusätzliche Steuereinnahmen aus der Beteiligung 
an Einkommens- oder Umsatzsteuer etc. Ohnehin werden ei-
nige Kosten der Gemeinde von den Unternehmen direkt über 
Gebühren oder Beiträge entrichtet. Gänzlich ad absurdum 
geführt wird der Äquivalenzgedanke durch die Gewerbe-
steuerumlage, die einen Teil des Gewerbesteueraufkommens 
Bund und Ländern zuweist und dort im allgemeinen Staats-
haushalt versickert. 

Die Gewerbesteuer ist letztlich auch verfassungs-
rechtlich an vielen Stellen bedenklich. Zwar hat das Bun-
desverfassungsgericht die Gewerbesteuer wiederholt als mit 
dem Grundgesetz vereinbar erklärt.77 Dies wird angesichts 
der Schwächen der Gewerbesteuer jedoch in der Literatur an 
vielen Stellen in Frage gestellt. Insbesondere die Sonderbe-
lastung der gewerblichen Gewinne durch die Gewerbesteuer 
sei weder nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip noch nach 
dem Äquivalenzprinzip zu rechtfertigen und verletze daher 
den Gleichheitssatz.78

71   Vgl. DSI (2019).   
72   Vgl. zu den Problemfeldern: Wissenschaftliche Dienste des Bundestags (2018).
73   Vgl. Birk/Desens/Tape, (2019) Rz. 1362. 
74   Vgl. Fuest/Peichl/Siegloch (2017). 
75   Vgl. Fuest/Peichl/Siegloch (2017).
76   Vgl. Fuest/Peichl/Siegloch (2017). 
77   Vgl. Montag in Tipke/Lang (2018). 
78   Vgl. Hey in Tipke/Lang (2018), § 7 Rz. 92. 
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Fälschlicherweise wird oft argumentiert Art. 28 Abs. 2 GG 
begründe eine verfassungsrechtliche Garantie der Gewer-
besteuer. Doch Art. 28 Abs. 2 GG garantiert nicht die Ge-
werbesteuer an sich, sondern nur allgemein eine wirtschafts-
kraftbezogene Steuerquelle mit Hebesatzrecht, wie die 
Gewerbesteuer sie darstellt. Die Gewerbesteuer kann dem-
nach zwar nicht ersatzlos wegfallen, aber sie kann durchaus 
ersetzt werden.79 Auch das BVerfG erkennt in jüngerer Recht-
sprechung an, dass weder Art. 28 noch Art. 106 GG80 eine 
institutionelle Garantie der Gewerbesteuer bedeutet.81

Dem Bund steht die konkurrierende Gesetzgebung über 
das Gewerbesteuerrecht Art. 105 Abs. 2 GG zu. Änderungen 
bedürfen jedoch gemäß Art. 105 Abs. 3 iVm 106 Abs. 6 GG 
der Zustimmung des Bundesrats. Es herrscht ganz überwie-
gend die Auffassung, dass die politische Umsetzbarkeit einer 
Reform der Gewerbesteuer ohne die Zustimmung der Kom-
munen schwer denkbar ist. Bei derzeit ca. 10.797 Kommu-
nen82 in Deutschland ist dies keine einfach zu erfüllende Prä-
misse und ein großes Hindernis für jegliches Reformbestreben. 

Gleichwohl wurden in der jüngeren Vergangenheit meh-
rere Reformvorschläge entwickelt, um die skizzierten Defizite 
der Gewerbesteuer zu beseitigen und die Kommunalfinanzen 
auf tragfähige Füße zu stellen. Ein besonders flexibles und 
valides Konzept stellt das Vier-Säulen-Modell der Stiftung 
Marktwirtschaft dar.

Das Vier-Säulen-Modell geht über eine reine Reform der Ge-
werbesteuer hinaus und bietet ein weitreichendes Modell 
zur Reform der Kommunalfinanzen bzw. der kommu-
nalen Steuereinnahmen. Es wurde im Rahmen der Arbeiten 
der Kommission „Steuergesetzbuch“ der Stiftung 
Marktwirtschaft als Teil umfassender Vorschläge für Steu-
erstrukturreformen erarbeitet.83 Das Modell soll den Kommu-
nen über drei statt wie bislang zwei Hebesatzrechte einen 
größeren Gestaltungsspielraum bieten und gleichzeitig eine 
Verstetigung der Einnahmen erreichen, ohne die Unterneh-
men der Gefahr einer Substanzbesteuerung auszusetzen.84 

9 Reformvorschläge

9.1 Vorüberlegungen

9.2 Das VierSäulenModell 
 der Stiftung Marktwirtschaft

1. Säule:

Reformierte 

Grundsteuer

2. Säule:

Bürgersteuer

3. Säule:

Kommunale

Unternehmenssteuer

4. Säule:

Anteil an der 

Lohnsteuer

Kommune

Mit Hebesatz Ohne Hebesatz

Abbildung 15: 
Das Vier-Säulen-Modell der Stiftung Marktwirtschaft

Quelle: eigene Darstellung.

79   Vgl. Birk/Tape/Desens (2019), Rz. 1322. 
80   Art. 106 Abs. 6 GG weist das Aufkommen aus der Gewerbesteuer den Gemeinden zu.  
81   Vgl. BVerfG, Urteil vom 27.01.2010, 2 BvR 2185/04, 2189/04, BVerfGE 125, 141.
82   Vgl. Statistisches Bundesamt, Verwaltungsgliederung um 28.02.2020, https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindever-

zeichnis/Administrativ/Archiv/Verwaltungsgliederung/Verwalt2QAktuell.html, zuletzt abgerufen am 23.06.2020. 
83   Vgl. zum Gesamtkonzept ausführlich Lang/Eilfort (2013).  
84   Vgl. Bültmann (2020).
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9.2.1 1. Säule: Eine reformierte Grundsteuer 

Die Grundsteuer ist eine der ältesten Steuerarten und eine 
wichtige Säule der Gemeindefinanzen. Als erste Säule bleibt 
sie das auch im Reformvorschlag der Stiftung Marktwirt-
schaft. Steuerobjekt ist der auf dem Gemeindegebiet gele-
gene Grundbesitz. Die Grundsteuer ist eine „gute“ Gemein-
desteuer.85 Es besteht ein klarer örtlicher Bezug zwischen 
dem Grundstück und dessen Nutzern und kommunalen 
Leistungen. Aufgrund der Immobilität von Grund und Boden 
sind Ausweicheffekte praktisch nicht denkbar. Das Aufkom-
men ist konstant und bietet der Kommune Planungssicher-
heit. 

9.2.2 2. Säule: Die Bürgersteuer 

Derzeit erhalten die Kommunen gemäß Art. 106 Abs. 5 GG 
einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer, der 
von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der 
Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten 
ist. Allerdings kann die Gemeinde die Höhe dieses Zuflusses 
nicht beeinflussen. Der Bürger wiederum ist sich regelmäßig 
nicht bewusst, dass ein Teil seiner Einkommensteuerlast sei-
ner Wohnsitzkommune zufließt. Es fehlt der sichtbare Bezug 
zwischen dem Leistungsangebot bzw. der Leistungsverpflich-
tung einer Gemeinde und der Steuerzahlung des Bürgers. 
Vorzugswürdig wäre eine Umwandlung des Einkommen-
steueranteils der Kommune in eine Bürgersteuer ver-
bunden mit einem Hebesatzrecht.86 Die Einkommensteu-
er wird um den bisherigen gemeindlichen Anteil gesenkt. Der 
Bürger wird durch den separaten Ausweis der Bürgersteuer 
nicht höher belastet, sondern erfährt mehr Transparenz. Es 
wird ein sichtbarer Bezug zwischen der Steuerzahlung des 
Bürgers und den Leistungen der Kommune hergestellt. Dies 
fördert die Demokratie auf kommunaler Ebene und animiert 
den Bürger, seine Kontrollrechte auf kommunaler Ebene aus-
zuüben und zu prüfen, was die Gemeinde mit seinem Geld 
macht. Die Kommune wiederum hat über den Hebesatz Ein-
flussmöglichkeit auf ihre finanziellen Spielräume und gewinnt 
so an Handlungsfreiheit. Um allzu große Steuerausschläge zu 
vermeiden, ist ein Hebesatzkorridor denkbar.87

9.2.3 3. Säule: Die kommunale Unternehmens
 steuer

Ein wesentlicher Baustein der Kommunalfinanzen ist die Be-
teiligung der örtlichen Wirtschaft an den Kosten der ge-
meindlichen Infrastruktur, insbesondere an den Kosten, die 
typischerweise mit Unternehmensaktivitäten korrespondieren 
und nicht anderweitig, z.B. über Beiträge oder Gebühren, zu 
finanzieren sind. Um das Dilemma zwischen dem Bedürfnis 
der Kommunen nach einer Verstetigung ihrer Einnahmen und 
der Vermeidung ertragsunabhängiger Besteuerung zu lösen, 
beinhaltet das Vier-Säulen-Modell zwei Elemente zur Einbe-
ziehung der örtlichen Unternehmen: die kommunale Unter-
nehmenssteuer und einen Anteil an der Lohnsteuer (4. Säule). 
Das verstetigende Element wird so aus der Ertragsbesteu-
erung herausgelöst und damit auch eine Substanzbesteue-
rung vermieden. Die kommunale Unternehmenssteuer wird 
auf der gleichen Bemessungsgrundlage wie Körperschaft- 
bzw. Einkommensteuer erhoben, verbunden mit einem He-
besatzrecht für die Kommunen. Die komplexe Anrechnung 
der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer entfiele. Als 
Steuersatz war im ursprünglichen Modell ein Satz von ca. 
8 Prozent angedacht.88 Um den Steuersatz niedrig zu halten 
und um den Wegfall der Hinzurechnungen zu kompensieren, 
wäre eine Einbeziehung von Freiberuflern und Selbständigen 
in die kommunale Unternehmenssteuer denkbar, mit dem 
Vorteil, dass auch Kommunen, die bislang nur wenig Gewer-
besteuerzahler haben, profitieren könnten. 

9.2.4 4. Säule: Anteil an der Lohnsteuer 
 (Betriebslohnsteuer)

Als verstetigendes Element beinhaltet das Vier-Säulen-Mo-
dell einen Anteil an der Lohnsteuer für die (Betriebsstätten-)
Kommune. Die Lohnsumme ist im Gegensatz zur Unterneh-
menssteuer wenig volatil und bleibt auch in der Krise relativ 
stabil. Für die Unternehmen bedeutet der Anteil an der Lohn-
steuer keine zusätzliche Belastung. Die ohnehin anfallende 
Lohnsteuerlast muss lediglich aufgeteilt werden. Ein kleiner 
Anteil der abzuführenden Lohnsteuer (im ursprünglichen 
Konzept 2 Prozent der Lohnsumme als Rechengröße) fließt 

85   Vgl. Fuest, ifo-institut, Pressemitteilung vom 11.09.2019, „Fuest kritisiert neue Grundsteuer als zu kompliziert“.  
86   Vgl. Ausführlich zu dem Gedanken einer Einkommensteuerautonomie Schulte (2014).  
87   Ein Hebesatzrecht ist auch bezüglich des Länderanteils an der Einkommensteuer möglich, um die Demokratie auf Länderebene zu beleben und den Landtagen 

Steuergestaltungsspielraum zu geben – abseits vom Bundesrat als Vertretung der Landesregierungen. 
88   Die kommunale Unternehmenssteuer basierte ursprünglich auf einer (für Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften) einheitlichen Unternehmenssteuer. 

Im bestehenden System einer dualen Unternehmenssteuer müsste die Struktur angepasst sowie der Steuersatz überprüft werden.
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direkt an die Betriebsstättenkommune. Im Zuge fortschrei-
tender Digitalisierung ist der Verwaltungsaufwand vertretbar. 
Da der Anteil an der Lohnsteuer der Betriebsstättenkommune 
zusteht, werden für die Kommune Anreize geschaffen, nicht 
nur Wohnen, sondern auch Arbeitsplätze in der Kommune 
anzusiedeln. Der Anteil an der Lohnsteuer wird für alle Ar-
beitsplätze fällig, d.h. auch Unternehmen und Einrichtungen, 
die bislang nicht der Gewerbesteuer unterliegen, beteiligen 
sich an der Finanzierung der gemeindlichen Infrastruktur. Die 
Sonderbelastungswirkung wird entschärft.

9.2.5 Berechnungen/Niedersächsisches Modell 

Das Vier-Säulen-Modell wurde – in zum Nachteil der Kommu-

Kalkulationen des „Niedersächsischen Modells zur Gemeindefinanzreform“ 
für die 1.024 niedersächsischen Kommunen:  

•	Grundlage ist das anlässlich der Arbeit der Gemeindefinanzkommission aktualisierte Konzept der Stiftung 
Marktwirtschaft (unter Ausklammerung der Grundsteuer):

●  2 Prozent Beteiligung der Gemeinden am Lohnsteueraufkommen in der Betriebstättengemeinde bei entsprechender 
Minderung der Lohnsteuerschuld.

●  Kommunale Unternehmen-/Wirtschaftsteuer ertragsorientiert 8 Prozent, Bemessungsgrundlage analog zur Körper-
schaftsteuer bzw. Bezug zu den Gewinneinkünften, dort anrechenbar auf die Einkommensteuer.

●  Bürgersteuer: Kommunaler Anteil an der Einkommensteuer 15 Prozent, mit Hebesatzrecht (und Kinderfreibetrag).

•	 Für den Vergleich im Jahr 2011 wurde das Jahr 2006 herangezogen. 

•	Abwandlung zugunsten von Bund und Ländern: Die Hälfte der kommunalen Unternehmenssteuer wurde Bund 
(15 Prozent des Aufkommens) und Ländern (35 Prozent) zugerechnet. Steuersystematisch und vor dem Hintergrund 
des Ziels der Entflechtung der Finanzbeziehungen ist dies problematisch, fiskalisch aber verständlich. 

•	Die Kommunen hätten im Vergleichsjahr 2006 in der Gesamtheit gegenüber dem damaligen Ist-Zustand insgesamt 
deutlich profitiert (+ 7,3 Prozent, 409 Mill. Euro Mehreinnahmen), zudem wäre ein überaus günstiges Ver-
hältnis von Gewinnern und Verlierern erreicht worden (83 : 17).

•	Ausgeweitetes Hebesatzrecht der Kommunen: von 62,5 Prozent der Steuereinnahmen (Gewerbe- und Grundsteu-
er) auf 67,5 Prozent (kommunale Unternehmensteuer, kommunaler Einkommensteueranteil, Grundsteuer).

•	Keine typischen Gewinner oder Verlierer: in beiden Kategorien befänden sich Städte, Umlandgemeinden und Ge-
meinden im ländlichen Raum. Der Ansatz benachteiligt keinen Kommunentyp strukturell, sondern begünstigt 
wie gewünscht etwas stärker steuerschwache und durchschnittlich starke Kommunen. Auch Großstädte 
gewännen jedoch hinzu.

•	Für Bürger und Unternehmen belastungsneutral.

nen leicht abgewandelter Form – als sog. Niedersächsisches 
Modell vom Statistischen Bundesamt zunächst für die 1.024 
niedersächsischen Kommunen berechnet (im Auftrag der 
damaligen Landesregierung Niedersachsen), dann, mit einer 
weiteren Modifikation zugunsten von Bund und Ländern für 
alle (damals) ca. 12.000 Kommunen in Deutschland (im 
Auftrag des Bundesfinanzministeriums aus Anlass der Ge-
meindefinanzkommission) mit dem Ergebnis berechnet, dass 
sich die weit überwiegende Mehrheit der Kommunen besser 
stellen würde. Zudem verfügten alle Kommunalparlamente 
statt über zwei (Grund- und Gewerbesteuer) über drei Hebe-
satzrechte (Grund-, Bürger- und kommunale Unternehmens-
steuer). Zugleich würde dem Interesse der Wirtschaft an der 
Vermeidung einer Substanzbesteuerung Rechnung getragen.
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seiner Genese – zwar die Interessen der Kommunen, igno-
riert jedoch die Belange der Unternehmen, da es im 
Wesentlichen die Verstetigung des Aufkommens mittels Aus-
weitung der Hinzurechnungen beinhaltet und somit die sub-
stanzbesteuernde Wirkung noch verstärkt. Ein Ausgleich zwi-
schen den Interessen der Kommunen und der Steuerzahler 
findet nicht statt. Zudem ist das Kommunalmodell nicht ge-
eignet, die starken Aufkommensunterschiede zwischen den 
Kommunen auszugleichen. Weiterhin würden nur vergleichs-
weise wenige Unternehmen die Gewerbesteuer tragen und 
die Kommunen sehr unterschiedlich von der Gewerbesteuer 
profitieren.

Auch viele Kommunen beklagen vielfältige Mängel an der Ge-
werbesteuer.89 Dementsprechend haben die Kommunen im 
Rahmen der Gemeindefinanzkommission90 ein eigenes Mo-
dell vorgelegt (Kommunalmodell) mit einer reformierten Ge-
werbesteuer, die den ertragsunabhängigen Elementen in 
der Bemessungsgrundlage künftig ein wesentlich höheres 
Gewicht verleihen würde, um das Aufkommen künstlich zu 
verstetigen.91

  Das Kommunalmodell berücksichtigt – entsprechend 

Kalkulationen des „Niedersächsischen Modells zur Gemeindefinanzreform“ 
für alle (damals) 12.227 deutschen Kommunen:  

•	Grundlage ist das anlässlich der Arbeit der Gemeindefinanzkommission aktualisierte Konzept der Stiftung 
Marktwirtschaft (siehe oben). Für den Vergleich 2011 wurde wiederum das Jahr 2006 herangezogen. 

•	Die Modifizierung des ursprünglichen Stiftungskonzepts, um Ausfälle bei Bund und Ländern zu vermeiden und die 
„Ergänzung“ um eine Art Nachfolge für die Gewerbesteuerumlage, führte hier per saldo für alle Kommunen sogar zu 
leichten Mindereinnahmen von 1,1 Prozent. Statt nach 2006 geltendem Recht 67,064 Milliarden Euro hätten sie auf 
dem anderen „niedersächsischen Weg“ nur 66,328 Milliarden erzielt. 

•	Weitgehende Aufkommensneutralität bei deutlicher bürokratischer Erleichterung für die Wirtschaft. 

•	Der wegen der generellen Gewährung eines Kinderfreibetrags im Rahmen der „Bürgersteuer“ erfolgende Steueraus-
fall von 5,148 Milliarden Euro für Bund und Länder fällt praktisch vollständig als Entlastung insbesondere 
bei einkommensschwächeren Familien an. 

•	Wie bei den Berechnungen für Niedersachsen würden die Kommunen statt auf drei Steuerquellen (Gewerbesteuer 
47 Prozent, Gemeindeanteil Einkommensteuer 31,8 Prozent und Grundsteuer 15,5 Prozent) auf vier bedeutende 
Quellen, davon drei statt vorher nur zwei mit Hebesatz, zurückgreifen können: Bürgersteuer (32,8 Prozent), 
Beteiligung an der Lohnsteuer (27,9 Prozent), kommunale Unternehmenssteuer (17,8 Prozent) und Grundsteuer 
(15,7 Prozent).

•	Trotz des wegen der erfolgten Änderungen und korrekturbedürftigen Nebeneffekte insgesamt leicht negativen Ge-
samtergebnisses für die Kommunen, würden sich etwas über drei Viertel – 9.234 von (damals) 12.227 Städten 
und Gemeinden – besserstellen, 2.993 oder 24,5 Prozent in ihrer Steuerausstattung verschlechtern. Einnahme-
verbesserungen wiesen fast alle vorher steuerschwachen und durchschnittlich starken Kommunen auf, 
Rückgänge wären bei den vorher steuerstarken Kommunen zu beobachten.

•	Die höchsten Steigerungsraten würden Kommunen im ländlichen Raum erreichen, mit deutschlandweit durch-
schnittlich 8 Prozent. Leicht um 2,3 Prozent zulegen würden Umlandgemeinden. Durchschnittlich 7,3 Prozent 
verlören die Kernstädte – bei Letzteren wäre über geeignete Ausgleichsmöglichkeiten nachzudenken.

9.3 Kommunalmodell

89   Vgl. Brügelmann/Fuest (2011). 
90   Das Bundeskabinett setzte 2010 eine Gemeindefinanzkommission ein, mit dem Auftrag, Vorschläge zur Neuordnung der Gemeindefinanzierung zu erarbeiten. 

Die Kommission beendete ihre 15-monatige Arbeit am 15.06.2011 ohne eine Empfehlung für eine Gewerbesteuerreform auszusprechen.  
91   Vgl. Brügelmann/Fuest (2011). 
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Andere Reformvorschläge, wie das Prüfmodell des Bundes-
finanzministeriums,92 das BDI/VCI-Modell,93 die Reformvor-
schläge des Deutschen Steuerzahlerinstituts des Bundes der 
Steuerzahler94 oder das Modell des IW Köln95 beruhen auf 
ähnlichen Parametern und werden daher nur zusammenge-
fasst dargestellt. 

Den Modellen gemeinsam ist im Prinzip eine Abschaf-
fung der Gewerbesteuer und des bestehenden Einkommens-
steueranteils der Kommunen sowie eine Ersetzung durch ein 
Zuschlagsrecht zur Einkommens- und Körperschaftsteuer 
mit kommunalem Hebesatzrecht. Die Verstetigung der 
Steuereinnahmen soll – auf verschiedenen Wegen – jeweils 

9.4 Weitere Reformmodelle
durch einen erhöhten Anteil der Kommunen an der Um-
satzsteuer erfolgen. 

Im Prüfmodell des Bundes soll die Reform für die Ge-
meinden aufkommensneutral gestaltet werden, eventuelle 
fiskalische Belastungen sollen vom Bund und den Ländern 
getragen werden.96

Ein Anteil an der Umsatzsteuer ist grundsätzlich ge-
eignet, zur Verstetigung der Kommunalfinanzen beizutragen 
(vgl. Abbildung 16). Die Modelle haben jedoch eine entschei-
dende Schwäche, da sie – anders als der Anteil an der Lohn-
summe beim Vier-Säulen-Modell – nicht an die heimische 
Wirtschaft anknüpfen und daher keinerlei Anreize für die 
Kommunen bieten, Arbeitsplätze in der Gemeinde an-
zusiedeln. Das Band zwischen Wirtschaft und Gemeinde 
würde geschwächt.97

92   Wissenschaftliche Dienste des Bundestags (2010).    
93   BDI/VCI (2001). 
94   DSI (2019).  
95   Brügelmann/Fuest (2011).
96   Brügelmann/Fuest (2011). 
97   Vgl. Eilfort in Eilfort/Lang (2013), S.480. 

Abbildung 16: 
Schwankungen beim Aufkommen der Umsatzsteuer (inklusive Einfuhrumsatzsteuer) und Lohnsteuer
im Vergleich zum Vorjahr 2005-2024 im Vergleich zu den Schwankungen beim Bruttoinlandsprodukt

Quelle: BMF/Statistisches Bundesamt/Arbeitskreis Steuerschätzung Mai 2020*.

2005 2006 2007** 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*

*  Schätzung (ohne Berücksichtigung der Mehrwertsteuersenkung vom 01.07.2020 bis 31.12.2020.
** Mehrwertsteuersatz ab 1.1.2007 19 % zuvor 16%.
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nutzt bleiben und eine finanzielle Hilfe des Bundes für die 
Kommunen mit umfassenden Reformen verknüpft werden. 
Anderenfalls verfestigt sich die Schönwettersteuer Gewer-
besteuer – deren Beharrungskräfte ohnehin erheblich sind – 
weiter und das Geld, das Reformen ermöglichen würde, ver-
sickert ohne bleibenden Effekt. Einzelne Reformforderungen 
– quasi als „Mindest-“Reformziel – wie die Angleichung der 
Bemessungsgrundlage, eine Verbesserung der gewerbe-
steuerlichen Verlustnutzung, die Digitalisierung des Besteu-
erungsverfahrens oder ähnliches können immer nur kleine 
Teilschritte auf dem Weg zu einer umfassenden Reform sein. 

Verschiebungen von Steueraufkommen zwischen den 
Kommunen würden bei einer möglichen Reform selbst dann 
die Akzeptanz erschweren, wenn der weit überwiegende 
Teil der Städte und Gemeinden gewänne. Es müsste auch 
durch entsprechende Kompensation gelingen, praktisch 
alle Kommunen zu Gewinnern zu machen, in Punkto 
Stetigkeit der Einnahmen und mit dem Maßstab eines 
durchschnittlich guten Gewerbesteuerjahres. Nur eine 
umfassende Perspektive und ausreichend lange Übergangs-
zeiträume können deshalb den gewünschten echten Fort-
schritt bewirken. Klar ist: Die Veränderung der Strukturen der 
Kommunalfinanzierung ist notwendig und überfällig. 

Einer Altschuldenübernahme oder einer Übernahme 
weiterer Einnahmeausfälle aus der Gewerbesteuer in Krisen-
zeiten hingegen sollte der Bund (und ggf. die Länder) allen-
falls dann zustimmen, wenn die Kommunen sich reformwillig 
zeigen und ein „weiter so“ klar ausgeschlossen bleibt. Ande-
renfalls ist eine einmalige Chance vertan – und das Geld ist 
weg.

Nicht erst in der Krise zeigen sich die Unzulänglichkeiten 
der Gewerbesteuer. Nach insgesamt zehn Jahren des Auf-
schwungs stellt sich angesichts der Heterogenität der finanzi-
ellen Situation deutscher Kommunen sowohl in Bezug auf die 
Höhe ihrer Einkünfte als auch in Bezug auf ihre Schuldenlast 
die Frage nach der Angemessenheit und Eignung der der-
zeitigen Kommunalfinanzierung neu. Auf der einen Seite ste-
hen reiche Kommunen, die in einem knappen Jahrzehnt des 
Aufschwungs von hohen Steuereinnahmen profitieren und 
das kommunale Angebot an Schulen, Krankenhäusern und 
gemeindlicher Infrastruktur ausbauen sowie einen Zuzug von 
Arbeitnehmern und Unternehmen verzeichnen konnten. Die-
sen steht eine bedrückend hohe Zahl an Kommunen gegen-
über, die mit einer enormen Schuldenlast zu kämpfen haben 
und die über immer weniger finanzielle Mittel verfügen, um die 
Grundversorgung ihrer Bürger zu gewährleisten.

 Dreh- und Angelpunkt einer jeden Reform ist die 
Gewerbesteuer, die es in ihrer jetzigen Form nicht vermag, 
den Kommunen ein ausgewogenes und stetiges Aufkommen 
zu sichern, ohne die örtlichen Unternehmen in schwierigen 
Zeiten übermäßig zu belasten. 

Die einzelnen Kritikpunkte an der Gewerbesteuer sind 
längst bekannt. Angesichts der Krise und im Interesse einer 
langfristigen und stabilen Lösung für alle Beteiligten, ist es 
jetzt an der Zeit, echte Reformen anzustoßen und sich 
nicht im Klein-Klein einzelner Regelungen zu verlieren. Denn 
der Staat ist in der Krise bereit, den Kommunen unter die 
Arme zu greifen und Geld in die Hand zu nehmen. Unab-
hängig davon, ob man diese Unterstützungsleistung gut heißt 
oder nicht, sollte dieses Momentum zumindest nicht unge-
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Executive Summary

Gewerbesteuer regelmäßig stärker belastet als durch 
die Körperschaftsteuer. Sie führt zu Wettbewerbsverzer-
rungen; längst nicht alle Unternehmen werden durch die Ge-
werbesteuer belastet. Die Gewerbesteuer zeichnet sich für 
einen beträchtlichen Anteil an Steuerbürokratie verantwort-
lich. Die ertragsunabhängigen Elemente in der Besteuerung 
– wie die Besteuerung von Zinsen, Mieten oder ähnlichem 
– belasten Unternehmen zusätzlich, insbesondere in Zeiten 
nachlassender Konjunktur oder bei Liquiditätsproblemen. 

In Zeiten der wirtschaftlichen Krise treten die Unzu-
länglichkeiten der Gewerbesteuer und der Bedarf nach 
einer verlässlicheren Finanzquelle für die Kommunen klar 
zu Tage. Um die skizzierten Defizite der Gewerbesteuer zu 
beseitigen und die Kommunalfinanzen insgesamt auf tragfä-
higere Füsse zu stellen, wurden verschiedene Reformmodelle 
entwickelt. 

Einer der breitesten und validesten Ansätze ist das 
Vier-Säulen-Modell der Stiftung Marktwirtschaft. Das 
Vier-Säulen-Modell geht über eine reine Reform der Ge-
werbesteuer hinaus und bietet ein weitreichendes Modell 
zur Reform der Kommunalfinanzen bzw. der kommunalen 
Steuereinnahmen. Es beinhaltet, neben einer reformierten 
Grundsteuer (1. Säule) sowie einem kommunalen Anteil an 
der Einkommensteuer mit Hebesatzrecht (2. Säule), gleich 
zwei Bestandteile mit Bezug zur örtlichen Wirtschaft. Zum 
einen eine kommunale Unternehmenssteuer auf der gleichen 
Bemessungsgrundlage wie die Körperschaftsteuer bzw. Ein-
kommensteuer (3. Säule) sowie einen Anteil am lokalen 
Lohnsteueraufkommen (4. Säule). Diese 4. Säule über-
nimmt die Funktion eines stabilisierenden Elements, ohne die 
Unternehmen zusätzlich zu belasten, da das Lohnsteuerauf-
kommen in der Regel weniger stark schwankt als unterneh-
merische Gewinne.  

Das Momentum der aktuellen Debatte um die Übernah-
me kommunaler Altschulden und der Einbruch der Gewerbe-
steuereinnahmen sollte für Strukturreformen genutzt werden, 
die die Situation der Kommunen langfristig verbessern. In der 
Krise liegt eine Chance.

Für die Gemeinden ist die Gewerbesteuer eine der – wenn 
nicht die – wichtigste Einnahmequelle. Gleichzeitig ist die 
Gewerbesteuer auch die wohl am meisten kritisierte Steu-
er im deutschen Steuersystem. 

Die Kommunen, denen das Aufkommen aus der Ge-
werbesteuer zusteht, bilden im föderalen Gebilde der Bun-
desrepublik Deutschland formal keine eigene Ebene, son-
dern sind Teile der Länder. Dennoch verfügen sie aufgrund 
des in Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz verfassungsrechtlich ga-
rantierten Rechts der Selbstverwaltung über eine gewisse 
Eigenständigkeit. Gestärkt wird die Stellung der Gemeinden 
durch die kommunale Finanzautonomie, d.h. die Grund-
lagen der finanziellen Eigenverantwortung. Zu diesen gehört 
eine den Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende wirt-
schaftskraftbezogene Steuerquelle. Diese Funktion wird der-
zeit von der Gewerbesteuer getragen, dies ist jedoch kein 
Muss. Auch das Bundesverfassungsgericht vertritt die Auf-
fassung, dass die Funktion einer wirtschaftskraftbezogenen 
Steuerquelle mit Hebesatzrecht zwar nicht ersatzlos entfal-
len kann, aber keine institutionelle Garantie für die Gewerbe-
steuer darstellt.

Die Gewerbesteuer ist bereits in guten Zeiten kein ver-
lässlicher Partner für (alle) Kommunen. Kommunen mit 
einer schwachen Wirtschaftsstruktur und geringen Gewerbe-
steuereinnahmen geraten leicht in eine Situation, in der sie 
ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Die 
Streuung der Gewerbesteuereinnahmen nimmt eher 
zu, da Kommunen mit hohem Gewerbesteueraufkommen 
eher in der Lage sind, eine attraktive Infrastruktur und gute 
Rahmenbedingungen für neue Gewerbeansiedlungen zu 
schaffen. So nehmen die Fliehkräfte beim Gewerbesteuerauf-
kommen im Zeitablauf tendenziell zu und gleichermaßen die 
Finanzkraftunterschiede der Kommunen – trotz eines starken 
kommunalen Finanzausgleichs. In schwierigen Zeiten zeigt 
sich die Krisenanfälligkeit der Gewerbsteuer und die Steuer-
einnahmen brechen ein. 

Die Unternehmen werden, dank steigender Hebesät-
ze und gewerbesteuerlicher Hinzurechnungen, durch die 


